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Liebe Schiilerinnen

und Schiiler,

mit dem Ubergang in die gymnasiale Oberstufe sind Sie
auf Threm Weg zur allgemeinen Hochschulreife in die
entscheidende Phase eingetreten. Als angehende Abitu-
rientinnen und Abiturienten bereiten Sie sich nun auf die
akademischen Anforderungen eines Studiums an einer
Hochschule oder auf eine anspruchsvolle Berufsausbil-
dung vor.

Der Erwerb sowohl breiter als auch vertiefter Allgemein-
bildung mit dem Ziel der allgemeinen Studier- und
Ausbildungsfihigkeit, individuelle Profilbildung und die
Motivation fiir selbststindiges Denken - das alles bedeu-
tet ,gymnasiale Oberstufe®. Sie werden dazu auf hohem
Niveau in Sprachen, Naturwissenschaften, Geisteswis-
senschaften sowie auch im musisch-dsthetischen Bereich
ausgebildet. Dabei lernen Sie vermehrt eigenverantwort-
lich, Sie arbeiten projektorientiert, urteilen interdiszi-
plinir und konnen zugleich eigene, Ihren Begabungen
entsprechende Schwerpunkte setzen. Stirker als in den
vergangenen Schuljahren liegt die Verantwortung fiir Th-
ren Bildungserfolg nun bei Thnen. Die beiden kommen-
den Jahre werden Sie herausfordern und Thnen aufier-

ordentliche Leistungen und vollen Einsatz abverlangen.
Dabei setzen Sie das Wissen und die Kompetenzen, die
Sie in Ihrer bisherigen Schullaufbahn erworben haben,
ein und bilden diese weiter aus.

Die Kursstufe gliedert sich in einen Pflichtbereich und
einen Wahlbereich, den Sie individuell gestalten konnen.
Im Unterschied zur Unter- und Mittelstufe haben Sie die
Moglichkeit, Ihren eigenen Neigungen und Interessen
mit groferer Freiheit nachzugehen und Schwerpunkte zu
setzen, bei denen Sie besondere Leistungen erbringen.

Den Abschluss Threr Schullautbahn bildet die Abitur-
priifung, auf die Ihre Lehrerinnen und Lehrer Sie gut
vorbereiten werden. Der vorliegende Leitfaden gibt
Thnen detaillierte Informationen und Hinweise fiir eine
erfolgreiche Gestaltung der Kursstufe und zur Abitur-
priifung.

Ich wiinsche Thnen eine erkenntnisreiche und berei-
chernde Zeit in der gymnasialen Oberstufe und viel
Erfolg fiir das Abitur.

% ' p %D/?/ﬂ@'/

Theresa Schopper
Ministerin fur Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Wurttemberg
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Die gymnasiale Oberstufe
an allgemein bildenden Gymnasien
und Gemeinschaftsschulen

Der vorliegende Leitfaden soll Sie auf Threm Weg
durch die gymnasiale Oberstufe begleiten und als
Grundlage fiir das Gesprich mit der Oberstufen-
beraterin oder dem Oberstufenberater dienen.
Dem Leitfaden liegt die ,Verordnung des Kultus-
ministeriums iiber die Jahrgangsstufen sowie die
Abiturpriifung an Gymnasien der Normalform
und Gymnasien in Aufbauform (Abiturverordnung

Gymnasien der Normalform - AGVO)“ zu Grunde.
Dieser Leitfaden versteht sich als eine Informations-
schrift. Rechtlich verbindlich ist allein der amtliche
Wortlaut der im Gesetzblatt verkiindeten Rechts-
verordnung, der eingesehen werden kann unter:

www.km-bw.de > Service > Gesetze / Verordnungen
> Verordnungen / Verwaltungsvorschriften

1. Die Einfithrungsphase

1.1 ALLGEMEINE HINWEISE

Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich in eine
einjihrige Einfithrungsphase (Klasse 10 am Gym-
nasium beziehungsweise Klasse 11 an der Gemein-
schaftsschule) und eine zweijihrige Qualifikations-
phase. Die Qualifikationsphase wird auch als
Kursstufe (erste und zweite Jahrgangsstufe oder
Jahrgangsstufen 11 und 12 beziehungsweise 12 und
13) bezeichnet und umfasst die Schul-/Kurshalbjah-
re 1 bis 4. Wihrend der Einfiithrungsphase finden
Informationsveranstaltungen an der Schule statt, in
denen Sie detaillierte Auskiinfte tiber die Kursstufe
und Ihre Wahlmoglichkeiten erhalten. Gegen Ende
der Einfithrungsphase finden die Kurswahlen statt.
Bei diesen Wahlen legen Sie fest, welche Kurse Sie
in der Qualifikationsphase besuchen mochten. Fiir
den Ubergang von der Einfithrungsphase in die
Kursstufe ist eine Versetzung erforderlich. Die in der
Einfithrungsphase abgeschlossenen Ficher werden
im Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife mit
den jeweils erreichten Noten aufgefiihrt, jedoch
nicht in die Gesamtqualifikation einberechnet.

1.2 INFORMATIONEN

Berufliche Orientierung

Im Hinblick auf ein beabsichtigtes Studium oder
eine Ausbildung empfehlen wir Ihnen, sich vor
der Kurswahl umfassend sowohl iiber die Anforde-
rungen der gewiinschten Studienfacher bzw. des
gewiinschten Ausbildungsberufes zu informieren
als auch eigene Interessen und Neigungen zu

reflektieren. Zur Klirung der eigenen Interessen
und Neigungen dienen das Entscheidungstraining
www.bw-best.de oder der Orientierungstest www.
was-studiere-ich.de. Informationen zu allen Fragen
des Studierens - von den Hochschularten und
Studiengingen iiber die Studienplatzvergabe und
-zulassung bis zum Thema Finanzierung - finden
sich auf wwwistudieren-in-bw.de oder in der
Broschiire ,Studieren in Baden-Wiirttemberg".
Individuelle Informations- und Beratungsgespriche
bieten die Studienberatungen der Hochschulen und
die Agentur fiir Arbeit an. Bitte nutzen Sie das Bera-
tungs- und Unterstiitzungsangebot Ihrer Schule.

Prasenzpflicht

Auszug aus § 1 der Schulbesuchsverordnung vom 21.
M:irz 1982 (GBI. Seite 176; K. u. U. Seite 387), zuletzt
geindert durch Verordnung vom 27. Juni 2018 (GBL
Seite 280, 294):

(1) Jeder Schiiler ist verpflichtet, den Unterricht

und die iibrigen verbindlichen Veranstaltungen der
Schule regelmifig und ordnungsgemif zu besu-
chen und die Schulordnung einzuhalten. [...]

(2) Der Schiiler ist auch bei freiwilligen Unterrichts-
veranstaltungen so lange zur Teilnahme verpflich-
tet, als er nicht ordnungsgemifd abgemeldet ist. [...]
Auszug aus § 11 AGVO:

(D) [..] Es besteht die Pflicht, an den gewihlten
Kursen und Arbeitsgemeinschaften regelmifig
teilzunehmen. [...]


http://www.bw-best.de
http://www.was-studiere-ich.de
http://www.was-studiere-ich.de
http://www.km-bw.de
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2. Die Kurswahlen

Die Kurswahlen finden wihrend der Einfiih-
rungsphase statt. Bei den Kurswahlen legen Sie
die Kurse fiir alle vier Halbjahre der Kursstufe fest.
Verantwortlich fiir die Einrichtung von Kursen
istallein die Schulleitung, die ausgehend von den
vorhandenen Lehrerwochenstunden das Kursan-
gebot zusammenstellt. Mit der Wahl eines Kurses
besteht noch kein Anspruch darauf, dass dieser
Kurs tatsichlich zustande kommt.

Die Wahl eines Kurses bezieht sich nur auf das
Fach und die Kursart, jedoch nicht auf die Leht-
kraft, die dieses Fach unterrichtet.

Nach Abschluss der Wahl ist ein Wechsel der Kur-
se oder ein Austritt aus einem Kurs nur in beson-
ders begriindeten Ausnahmefillen zu Beginn der
Jahrgangsstufen innerhalb von zwei Wochen nach
Unterrichtsbeginn auf Thren Antrag hin moglich.
Die Entscheidung hieriiber trifft die Schulleitung.

AUFGABENFELD PFLICHTBEREICH
| Deutsch
sprachlich-
literarisch- spatestens in Klasse 8

kiinstlerisch

Englisch, Franzosisch, Latein,
Griechisch, Russisch, Spanisch,

begonnene Fremdsprache:

2.1 PFLICHT-/WAHLBEREICH UND
AUFGABENFELDER

Das Ficherangebot gliedert sich in der Kursstufe
in einen Pflichtbereich und einen Wahlbereich.
Hierbei sind auch innerhalb des Pflichtbereichs
bestimmte Wahlmoglichkeiten gegeben.

Die einzelnen Ficher aus Pflicht- und Wahlbereich
werden drei Aufgabenfeldern (sprachlich-litera-
risch-kiinstlerisch; gesellschaftswissenschaftlich;
mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch)
zugeordnet.

2.2 KURSARTEN

Die angebotenen Kurse in der Qualifikationspha-
se umfassen zwei, drei, vier oder fiinf Unterrichts-
stunden pro Woche. Die Kurse der besonderen
Lernleistung ,Seminarkurs‘ (siche Ziffer 7.1.1)
werden in der Regel dreistiindig angeboten.

WAHLBEREICH

spatestens in der
Einfihrungsphase als
Arbeitsgemeinschaft begonnene
Fremdsprache:
Franzosisch, Latein, Griechisch,
Russisch, Hebréisch, Italienisch,

[}
gesellschafts-
wissenschaftlich

1
mathematisch-
naturwissenschaftlich-
technisch

ohne Zuordnung
zu einem Aufgabenfeld

Italienisch, Portugiesisch,
Chinesisch

Musik, Bildende Kunst
Geschichte, Geographie,
Gemeinschaftskunde,
Wirtschaft,
Religionslehre/Ethik

Mathematik

Biologie, Chemie, Physik

Naturwissenschaft und Technik (NwT) *

Informatik **

Sport

* als Leistungsfach ausschlieflich im Rahmen eines Schulversuchs

Spanisch, Portugiesisch,
Chinesisch, Japanisch, Tarkisch

Vertiefungskurs Sprache,
Literatur, Literatur und Theater

Philosophie,
Psychologie

Vertiefungskurs Mathematik,
Darstellende Geometrie,
Digitale mathematische Werkzeuge,
Astronomie,

Informatik,

Geologie

**Angebot im Rahmen eines Schulversuchs



2.3 LEISTUNGSFACHER

Leistungsficher werden auf erhohtem Anforde-

rungsniveau unterrichtet, d. h. tiber die allgemeine

Orientierung im Bereich des Faches und der

Sicherung einer breiten Grundbildung hinaus ist

die Vermittlung erweiterter und exemplarisch ver-

tiefter Kenntnisse und Kompetenzen Kennzeichen
des Leistungsfachs. In den vier Halbjahren der

Kursstufe miissen im Umfang von je fiinf Wochen-

stunden drei Leistungsfacher aus dem Pflichtbe-

reich belegt werden.

Bei der Wahl der Kurse in den Leistungsfichern ist

Folgendes zu beachten:

1. Zwei der drei Leistungsficher sind die Ficher
Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache
(spiitestens ab Klasse 8 begonnen) oder eine
Naturwissenschaft.

2. In der schriftlichen und miindlichen Abitur-
priifung miissen insgesamt alle drei Aufgaben-
felder abgedeckt sein. Zudem miissen Deutsch
und Mathematik Gegenstand der schriftlichen
oder miindlichen Abiturpriifung sein.

Aus den beiden genannten Bedingungen ergibt

sich fiir den Fall, dass weder Deutsch noch Ma-

thematik als Leistungsfach gewihlt wird, dass das
weitere Leistungsfach ein Fach aus dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld sein muss.

2.4 BASISFACHER

Basisficher werden auf grundlegendem Anfor-
derungsniveau unterrichtet, d. h. sie sind auf eine
allgemeine Orientierung im Bereich des Faches
und die Sicherung einer breiten Grundbildung
ausgerichtet. Im Rahmen des Kursangebots der
Schule wihlen Sie neben den zwolf finfstiindigen
Kursen in den Leistungsfichern mindestens 30
Kurse in weiteren Fichern, wobei der Seminarkurs
im Umfang von 2 Kursen berticksichtigt werden
kann.

Insgesamt miissen Sie folgende Ficher durchgin-
gig tiber vier Halbjahre hinweg belegen, soweit
nicht bereits als Leistungsfach belegt (siche oben):

Deutsch
Mathematik

eine Fremdsprache
(spatestens ab Klasse 8 begonnen)

eine Naturwissenschaft
(Biologie oder Chemie oder Physik)

eine weitere Fremdsprache
(spatestens ab Klasse 8 begonnen)
oder
eine weitere Naturwissenschaft
(Biologie oder Chemie oder Physik)
oder NwT (spatestens ab Klasse 8 begonnen)

Geschichte

Geographie und Gemeinschaftskunde
jeweils zwei Kurse im Pflichtbereich

Religionslehre oder Ethik
Bildende Kunst oder Musik
Sport

Die Basisficher in Deutsch, Mathematik, den
Fremdsprachen und den Naturwissenschaften
sowie in NwT sind dreistiindig, alle anderen Basis-
ficher dagegen zweistiindig.

Ist das Leistungsfach Wirtschaft belegt, so ist im
Basisfach Gemeinschaftskunde und im Basisfach
Geographie von den belegpflichtigen Kursen
jeweils nur der erste unterrichtete Kurszu belegen.

Wer vom Fach Sport befreit ist, hat stattdessen
zusitzliche Kurse in entsprechender Anzahl in an-
deren Basisfichern (aus Pflicht- oder Wahlbereich)
zu besuchen.

Uber die Pflichtbelegung hinaus sind gegebenen-
falls weitere Ficher aus dem Pflicht- und Wahl-
bereich, abhiingig vom Angebot der Schule

zu belegen. Insgesamt werden pro Halbjahr
durchschnittlich mindestens 32 Wochenstunden
besucht. Es besteht die Pflicht, an den gewihlten
Kursen und Arbeitsgemeinschaften regelmiflig
teilzunehmen.

2.5 REGELUNG ZUR BELEGUNG DER FREMD-
SPRACHEN AN DER GEMEINSCHAFTSSCHULE
Schiilerinnen und Schiiler, die in Klasse 11 entwe-
der Franzosisch oder Spanisch als neu beginnende
zweite Fremdsprache belegt haben, miissen diese
Fremdsprache in allen vier Kurshalbjahren im Um-
fang von jeweils vier Wochenstunden fortfiihren.
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3. Die Leistungsmessung

3.1 NOTENGEBUNG

In der Kursstufe sowie in der Abiturpriifung
werden die Leistungen mit den herkdmmlichen
Noten und mit den ihnen zugeordneten Punkten
bewertet.

Bei der Leistungsbewertung werden die Punkte
nach folgender Tabelle einer Note zugeordnet:

Note sehr gut gut befriedigend  ausreichend  mangelhaft  ungenligend
+ 1 - + 2 - + - + 4 |- + b - 6
Punkte 15 14 13 12 11 10 9 7 6 5|4 3 2 1 0

Ein Kurs, in dem weniger als fiinf Punkte erreicht
werden, gilt als ,unterpunktet”.

3.2 KLAUSUREN UND ANDERE
LEISTUNGSNACHWEISE

In den Leistungsfichern miissen Sie in den ersten
drei Schul-/Kurshalbjahren jeweils mindestens je
zwei Klausuren, im vierten Halbjahr mindestens
je eine Klausur schreiben. Im Leistungsfach Sport
sind in den ersten beiden Halbjahren zusammen
mindestens drei Klausuren (darunter pro Halb-
jahr mindestens eine Klausur) und im dritten und
vierten Halbjahr jeweils mindestens eine Klausur
zu schreiben.

In den Basisfichern (auffer im Fach Sport) istin
jedem Halbjahr mindestens eine Klausur pro Fach
zu schreiben.

Zusitzlich zu den Klausuren sind gleichwerti-

ge Feststellungen von Schiilerleistungen (GFS)
vorgesehen: schriftliche Hausarbeiten, Pro-

jekte (darunter auch experimentelle Arbeiten

im naturwissenschaftlichen Bereich), Referate,
miindliche Priifungen oder anderweitige Prisen-
tationen. Diese Leistungen sind in den ersten drei
Schulhalbjahren in drei zu wihlenden Fichern zu
erbringen. Die Wahl der Ficher erfolgt spitestens
innerhalb von sechs Wochen nach Beginn des
Unterrichts im ersten Schulhalbjahr.

Eine zusitzliche GFS konnen Sie freiwillig in ei-
nem weiteren Fach erbringen. Die Wahl des Fachs
erfolgt spitestens mit dem Eintritt in das vierte

Schulhalbjahr.

Auflerdem konnen besondere Leistungen in den
Arbeitsgemeinschaften Chor und Orchester im
Fach Musik und im Rahmen der Schulsport-
wettbewerbe ,,Jugend trainiert fiir Olympia“ und
»#Jugend trainiert fiir Paralympics® im Fach Sport
(unter Ma8gabe der Anforderungen der fachprak-
tischen Priifung im Fach Sport) bei der Leistungs-
bewertung in den Kursen auf Thren Antrag hin
berticksichtigt werden.

3.3 ZEUGNISSE

Sie erhalten fiir jedes Schul-/Kurshalbjahr ein
Zeugnis tiber die in den einzelnen Kursen erreich-
ten Leistungen. Zudem werden Bewertungen
tiber Verhalten und Mitarbeit in den Zeugnissen
angegeben.

Im Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife und
in den Zeugnissen am Ende der beiden Jahrgangs-
stufen wird in den modernen Fremdsprachen

das jeweils erreichte Sprachniveau gemifl dem
Gemeinsamen Europiischen Referenzrahmen
(GER) ausgebracht.



4. Die Abiturpriifung

4.1 ALLGEMEINE HINWEISE

Die Abiturpriifung findet im vierten Schul-/Kurs-
halbjahr statt. Sie gliedert sich in einen schriftli-
chen und einen miindlichen Teil. Hierbei haben
Sie fiinf Priifungsficher: drei schriftliche und zwei
mindliche.

Die Zulassung zur schriftlichen und miindlichen
Abiturpriifung kann nur dann erfolgen, wenn zu
diesem Zeitpunkt das Bestehen des Abiturs noch
moglich ist (vgl. Ziffer 9.1).

4.2 DIE SCHRIFTLICHEN PRUFUNGEN

Die schriftliche Abiturpriifung erfolgt in den drei
Leistungsfichern.

Die Aufgaben der schriftlichen Priifung werden
vom Kultusministerium landeseinheitlich gestellt.

Die schriftliche Abiturpriifung in den modernen
Fremdsprachen besteht aus einem schriftlichen
Teil und einer Kommunikationspriifung. Die
erreichte Punktzahl des schriftlichen Teils wird
dreifach und die in der Kommunikationspriifung
erreichte Punktzahl einfach gewichtet.

Die Kommunikationspriifung wird im vier-

ten Schulhalbjahr von Ihrer Fachlehrkraft und
einer weiteren von der Schulleitung bestimmten
Fachlehrkraft abgenommen und dauert etwa 15
Minuten je Schiilerin beziehungsweise je Schiiler.
Sie muss vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der
schriftlichen Priifung abgeschlossen sein. Die
Schiilerinnen und Schiiler werden einzeln oder zu
zweit gepriift.

Die schriftliche Priifung in den Fichern Bildende
Kunst, Musik und Sport besteht aus einem schrift-
lichen und einem fachpraktischen Teil, die gleich
gewichtet werden. Der fachpraktische Teil muss
vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftli-
chen Priifung abgeschlossen sein.

4.3 DIE MUNDLICHEN PRUFUNGEN

Die Aufgaben fiir die miindlichen Priifungen
werden aufgrund von Vorschligen der Fachleht-
kraft im Rahmen der Bildungspline fiir die Jahr-
gangsstufen gestellt. Sie werden Thnen schriftlich

vorgelegt, und Sie kdnnen sich etwa 20 Minuten
unter Aufsicht vorbereiten. Die Priifung dauert
etwa 20 Minuten.

Zusiitzliche miindliche Priifungen in Thren
schriftlichen Priifungstichern konnen von Thnen
freiwillig gewihlt beziehungsweise vom Priifungs-
vorsitzenden festgelegt werden.

4.4 WAHL DER PRUFUNGSFACHER

Bei der Wahl Threr Priifungsficher miissen Sie
darauf achten, dass Deutsch und Mathematik Prii-
fungsticher sind, alle drei Aufgabenfelder (siche
Ziffer 2.1) abgedeckt werden und nicht mehr als 40
Kurse anrechnungspflichtig werden.

Die schriftliche Priifung legen Sie in Thren Leis-
tungsfichern ab.

Die Ficher fiir die miindlichen Priifungen wihlen
Sie aus den Basisfichern des Pflichtbereichs oder
aus folgenden Fichern des Wahlbereichs:

- Vertiefungskurs Mathematik,

- Vertiefungskurs Sprache,

- Informatik (nur moglich, wenn entsprechender
Unterricht - Arbeitsgemeinschaft spitestens ab
der Einfithrungsphase - besucht wurde),

- Literatur und Theater,

- die spit beginnende Fremdsprache (nur moglich,
wenn entsprechender Unterricht ab der Einfith-
rungsphase besucht wurde).

Die Basisficher Gemeinschaftskunde bzw. Geo-
graphie konnen jeweils nur dann als miindliches
Prifungsfach gewihlt werden, wenn sie tiber vier
Kurshalbjahre belegt wurden (zur abweichenden
Regelung bei Leistungsfach Wirtschaft siche
Zitter7.2).

Eine der beiden miindlichen Priifungen, nicht
jedoch in den Fichern Deutsch und Mathematik,
kann durch eine besondere Lernleistung (siche
Zifter 7.1) ersetzt werden, sofern insgesamt alle drei
Aufgabenfelder (siche Ziffer 2.1) abgedeckt sind.
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WAHLMOGLICHKEITEN FUR DIE ABITURPRUFUNG

DEUTSCH

MATHEMATIK

>

>

(Leistungsfacher)

4
>

Mathematik

Schriftliche Prifungsféacher

Fremdsprache

Naturwissenschaft

4
>

} Gesellschaftswissenschaft }

>

>
4

Fremdsprache }

Kunst, Musik, Sport

Mathematik
Fremdsprache

Naturwissenschaft

»

>
>
4

} Gesellschaftswissenschaft }

>

4
4

} Naturwissenschaft }

>

} Naturwissenschaft

Deutsch

Fremdsprache

vV vVVvVew vV vV VeV vV vV VvV

Kunst, Musik, Sport

Mathematik
Fremdsprache

Naturwissenschaft

>

4
4
4

Gesellschaftswissenschaft }

Kunst, Musik, Sport

Fremdsprache

Naturwissenschaft

>

4
4

Gesellschaftswissenschaft }

Kunst, Musik, Sport

Deutsch
Fremdsprache

Naturwissenschaft

>

>
>
4

Gesellschaftswissenschaft }

Kunst, Musik, Sport

Deutsch
Fremdsprache

Naturwissenschaft

>

4
4
>

Gesellschaftswissenschaft }

Kunst, Musik, Sport

>

Miindliche Priifungsfacher
(Basisfacher / Facher des Wahlbereichs)

Gesellschaftswissenschaft

Gesellschaftswissenschaft

FREI

Gesellschaftswissenschaft

Gesellschaftswissenschaft

Mathematik

Mathematik

Mathematik

Mathematik

Gesellschaftswissenschaft

Mathematik

Mathematik

Mathematik

Mathematik

Gesellschaftswissenschaft

Gesellschaftswissenschaft

FREI

Gesellschaftswissenschaft

Gesellschaftswissenschaft

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Gesellschaftswissenschaft

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

v

vV vVvVVvVew vV vVVvVew vV vV Vv

A A 4 4 A 4 VvV vV VVVY VvV vV VvV

FREI

FREI

FREI

FREI

FREI

Gesellschaftswissenschaft

Gesellschaftswissenschaft

FREI

Gesellschaftswissenschaft

FREI

Gesellschaftswissenschaft

Gesellschaftswissenschaft

FREI

Gesellschaftswissenschaft

FREI

FREI

FREI

FREI

FREI

Gesellschaftswissenschaft

Gesellschaftswissenschaft

FREI

Gesellschaftswissenschaft

FREI

Gesellschaftswissenschaft

Gesellschaftswissenschaft

FREI

Gesellschaftswissenschaft



FREMDSPRACHE

NATURWISSENSCHAFT

Schriftliche Priafungsfacher Miindliche Prifungsfacher

(Leistungsfacher) (Basisfacher / Facher des Wahlbereichs)
} Mathematik } Gesellschaftswissenschaft } FREI
} Fremdsprache } Mathematik } Gesellschaftswissenschaft
} Deutsch } Naturwissenschaft } Mathematik } Gesellschaftswissenschaft
} Gesellschaftswissenschaft } Mathematik } FREI
} Kunst, Musik, Sport } Mathematik } Gesellschaftswissenschaft
} Deutsch } Gesellschaftswissenschaft } FREI
} Fremdsprache } Deutsch } Gesellschaftswissenschaft
} Mathematik } Naturwissenschaft } Deutsch } Gesellschaftswissenschaft
} Gesellschaftswissenschaft > Deutsch > FREI
} Kunst, Musik, Sport } Deutsch } Gesellschaftswissenschaft
} Deutsch > Mathematik > Gesellschaftswissenschaft
} Naturwissenschaft } Mathematik } Deutsch } Gesellschaftswissenschaft
} Gesellschaftswissenschaft } Deutsch } Mathematik
} Mathematik } Gesellschaftswissenschaft } FREI
} } Fremdsprache } Mathematik } Gesellschaftswissenschaft
Deutsch } Naturwissenschaft } Mathematik } Gesellschaftswissenschaft
} Gesellschaftswissenschaft } Mathematik } FREI
} Kunst, Musik, Sport } Mathematik } Gesellschaftswissenschaft
} Deutsch } Gesellschaftswissenschaft } FREI
} } Fremdsprache } Deutsch } Gesellschaftswissenschaft
Mathematik } Naturwissenschaft } Deutsch } Gesellschaftswissenschaft
} Gesellschaftswissenschaft } Deutsch } FREI
} Kunst, Musik, Sport } Deutsch } Gesellschaftswissenschaft
} Deutsch } Mathematik } Gesellschaftswissenschaft
Fremdsprache Mathematik Deutsch Gesellschaftswissenschaft
3 p
} Gesellschaftswissenschaft } Deutsch } Mathematik
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5. Gesamtqualitikation

5.1 UBERSICHT

Die Gesamtqualifikation, die fiir die Zuerkennung

der allgemeinen Hochschulreife mafigebend ist,
wird aus den Leistungen in den Kursen (Block I)

und in der Abiturpriifung (Block IT) ermittelt.

BLOCK |
Leistungen aus den Kursen
1. Hj. 2. Hj. 3. Hj.
Leistungsfach 15 15 15
Leistungsfach 15 15 15
Leistungsfach 15 15 15
28 weitere Kurse 15 15 15
15 15 15
15 15 15
15 15 15
15 15 15
15 15 15
15 15 15

Im Block I der Gesamtqualifikation konnen bis zu
600 Punkte und in der Abiturpriifung bis zu 300
Punkte erreicht werden.

4. Hj.

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

BLOCK Il

Leistungen aus der Abiturprifung
schriftliches

4x15 Priifungsfach
schriftliches

4x15 Priifungsfach
schriftliches

4x15 Prafungsfach
miindliches

4x15 Priifungsfach
miindliches

4x15 Prafungsfach

GESAMTQUALIFIKATION:
Summe der insgesamt erreichten Punkte (mindestens 300 bis maximal 900 Punkte)

BLOCK 1

max. 600 Punkte BLOCK Il

max. 300 Punkte

mind. 200 Punkte .
mind. 100 Punkte

5.2 BLOCK |

In diesem Block miissen genau 40 Kurse angerech-
net werden. Zwei Leistungsficher Threr Wahl wer-
den doppelt gewichtet. Somit ergibt sich folgende
Formel fiir die Berechnung der Gesamtpunktzahl
in Block I, wobei in tiblicher Weise auf eine volle

GESAMTQUALIFIKATION:
mindestens 300 bis maximal 900 Punkte

Punktzahl gerundet wird:
El = Px40
48
El = (Gesamt-)Ergebnis Block |

P

Summe der Punkte in den eingebrachten
Féachern in vier Kurshalbjahren



Unter den 40 Kursen miissen sein: e Wurde in einem Fach schriftlich und miind-
lich gepriift, werden die in der schriftlichen

1. die 12 Kurse in den Leistungsfichern, wobei Priifung erreichte Punktzahl zweifach und die
die Ergebnisse der Kurse in zwei Leistungs- in der miindlichen Priifung erreichte Punktzahl
fichern doppelt gewichtet werden, einfach gewichtet. (Zur Ermittlung der in die

Gesamtqualilifikation eingehenden Punkte
2. soweit nicht als Leistungsfach einzubringen, siche Tabelle Seite 14.)
¢ die 4 Kurse in Deutsch,
e die 4 Kurse in Mathematik, 5.4 DURCHSCHNITTSNOTE UND
* mindestens” 4 Kurse in einer Fremdsprache, GESAMTPUNKTZAHL
die jeweils mindestens Pflichtunterricht ab Die Durchschnittsnote ergibt sich laut nachfolgen-
Klasse 8 voraussetzt, der Tabelle aus der in den zwei Blocken erreichten
 mindestens * 4 Kurse in einer Naturwissen- Gesamtpunktzahl:
schaft,
o die 4 Kurse in Geschichte, Gesamtpunktzahl Durchschnittsnote
* die belegpflichtigen Kurse in Geographie und 900 - 823 1,0
Gemeinschaftskunde, 822 - 805 11
¢ 2Kurse in einem der Ficher Bildende Kunst 804 - 787 1,2
oder Musik, 786 — 769 1,3
768 — 751 1.4

3. die Kurse in den miindlichen Priifungsfichern, 750 - 733 1,5

soweit nicht bereits berticksichtigt. 732-715 1,6
714 - 697 1,7

Schiilerinnen und Schiiler der Gemeinschafts- 696 - 679 1,8

schule, die in Klasse 11 entweder Franzosisch oder 678 - 661 1,9

Spanisch als zweite Fremdsprache neu begonnen 660 — 643 2,0

haben, miissen in den Jahrgangsstufen die Ergeb- 642 - 625 2,1

nisse von zwei der insgesamt vier belegten Kurse in 624 - 607 2,2

die Gesamtqualifikation einbringen. 606 - 589 2,3

588 - 571 2,4

Uber gegebenenfalls weitere anzurechnende Kur- 570 - 553 2,5

se entscheiden Sie spitestens einen Schultag nach 552 - 535 2,6

Ausgabe des Zeugnisses fiir das vierte Halbjahr; 534 -517 2,7

dabei kann die Gesamtnote der besonderen Lern- 516 -499 2,8

leistung in zweifacher Wertung, also mit maximal 498 - 481 2,9

30 Punkten, angerechnet werden und es werden 480 - 463 3.0

hierftir zwei Kurse zu Grunde gelegt. 462 - 445 3.1

444 — 427 3,2

5.3 BLOCK II 426 - 409 3.3

Im Block IT werden die Leistungen der Abiturprii- 408 - 391 3.4

fung erfasst. Er umfasst die drei schriftlichen und 390-373 3.5

die zwei miindlichen Pritfungsficher. Die Punkte 372 - 355 3.6

der Abiturpriifung sind wie folgt zu ermitteln: 354 - 337 3.7

¢ Wurde in einem Fach nur schriftlich oder nur 336-319 3.8
miindlich gepriift, so ist die in der Priifung 318 =301 3.9
erreichte Punktzahl vierfach zu werten. 300 4,0

* Unter den Kursen missen sich entweder in zwei Fremdsprachen oder in zwei Naturwissenschaften bzw. einer Naturwissenschaft und
Informatik/Naturwissenschaft und Technik jeweils vier Kurse befinden.

13
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5.5 TABELLE FUR DIE ERMITTLUNG DES PRUFUNGSERGEBNISSES BEI MUNDLICHER
PRUFUNG IM SCHRIFTLICH GEPRUFTEN FACH

Schriftliche Prifung

Noten| 6 5 4 3 2 1

- + | - + | - + | - + | - +

Noten |Punktel 0 | 1 2 3 | 4 5 6| 7 8 9|10 1 12 [13 14 15

6 0/ 0| 3 5 8|1 13 16|19 21 24|27 29 32 |35 37 40

= 101 4 7 9|12 15 17|20 23 25|28 31 33 |36 39 41
5 2| 3| 5 8 11|13 16 19|21 24 27|29 32 35 |37 40 43¢
+ 3| 4| 7 9 12|15 17 20|23 25 28|31 33 36 |39 41 44|49
o
= 4| 5| 8 1 13|16 19 21|24 27 29|32 35 37 |40 43 45| 8
2| 4 5/ 7| 9 12 15|17 20 23|25 28 31|33 36 39 |41 44 47|92
2 + 6| 8| 11 13 16|19 21 24|27 29 32|35 37 40 43 45 48 |2
< - 70 9|12 15 17|20 23 25|28 31 33| 36 39 41 |44 47 49|%
S | 3 8 1|13 16 19 |21 24 27|29 32 35|37 40 43 |45 48 51 &
3 + 912|165 17 20|23 25 28|31 33 36| 39 41 44 |47 49 52|¢

=]

- - 101316 19 21|24 27 29|32 35 37| 40 43 45 |48 51 53 é
2 M| 15|17 20 23|25 28 31|33 36 39| 41 44 47 |49 B2 55| ¢
+ 12|16 |19 21 2427 29 32|35 37 40| 43 45 48 |51 53 56 |8
Q
- 13|17 |20 23 25|28 31 33|36 39 41| 44 47 49 |52 55 57|73

Die beim Rechenvorgang zur Ermittlung des End-  Zur Ermittlung der in die Gesamtqualifikation
ergebnisses anwendbare Formel lautet: eingehenden Punkte wird PF mit dem Faktor 4
2 multipliziert, bei nicht ganzzahligen Werten von
s + m) . N .
= — PF wird nach der Multiplikation mit dem Faktor 4
: auf ein ganzzahliges Ergebnis gerundet, d. h. ab der
Dezimalen 5 wird aufgerundet.
PF = Endergebnis der Prifung in einem Fach
(nicht gerundet)

s = Punktzahl der schriftlichen Prifung im Fach
m = Punktzahl der mindlichen Priifung im Fach

14



6. Zeitlicher Uberblick

In der Einfihrungsphase finden

¢ Informationsveranstaltungen der Schule statt;

e frihestens acht Wochen vor Unterrichtsende die Kurswahlen und eine vorlaufige Wahl der
mundlichen Facher der Abiturprifung statt (siehe Ziffer 4.4).

Innerhalb der ersten sechs Wochen des ersten Halbjahres legen Sie
e die drei verpflichtenden GFS fest.

Spatestens bis zu den Herbstferien des dritten Halbjahres legen Sie
e verbindlich fest, ob Sie die Kommunikationsprifung als Einzel- oder Tandempriifung ablegen wollen.

Im vierten Halbjahr legen Sie
* spatestens einen Schultag nach Ausgabe des Zeugnisses fir das dritte Halbjahr Ihre mindlichen
Prafungsfacher und gegebenenfalls eine vierte GFS fest.

Am Tag der Zeugnisausgabe des vierten Halbjahres

e erfahren Sie |hre Ergebnisse in der schriftlichen Abiturpriifung;

» erfahren Sie, ob und gegebenenfalls welche zusatzlichen mindlichen Prifungen in lhren schriftlichen
Prafungsfachern das vorsitzende Mitglied des Prifungsausschusses fir Sie festgelegt hat.

Spatestens einen Schultag nach der Zeugnisausgabe des vierten Halbjahres beziehungsweise
der Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Abiturpriifung entscheiden Sie

* welche beiden Leistungsfacher Sie doppelt gewichten wollen;

* (ber die anzurechnenden Kurse im Block | der Gesamtqualifikation;

e ob Sie ein mindliches Prifungsfach durch eine besondere Lernleistung ersetzen wollen;

e Uber freiwillige mindliche Prifungen in lhren schriftlichen Prifungsfachern.

15
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7. Besonderheiten

7.1 BESONDERE LERNLEISTUNG

Die besondere Lernleistung kann ein Seminarkurs
(siehe Ziffer 7.1.1) oder eine dem oberstufen- und
abiturgerechten Anforderungsprofil entsprechen-
de, geeignete Arbeit aus einem Wettbewerb, einem
Schiilerstudium, einem Praktikum oder einem
gesellschaftlichen Engagement in Gremien, z. B.

in einem Jugendgemeinderat oder im Landes-
schiilerbeirat, sein (siche Ziffer 7.1.2). Die Schule
ordnet Ihre besondere Lernleistung einem der drei
Aufgabenfelder zu. Je nach Ficherwahl haben Sie
die Moglichkeit, die besondere Lernleistung
entweder in zweifacher Wertung in Block I oder -
sofern dann alle Aufgabenfelder abgedeckt sind -
in vierfacher Wertung in Block II einzubringen.

Jede besondere Lernleistung umfasst eine schrift-
liche Dokumentation und ein Kolloquium. Ihre
schriftliche Dokumentation soll eine projektbe-
zogene, wissenschaftspropiddeutische Arbeit sein.
Im Kolloquium stellen Sie die Ergebnisse Ihrer
besonderen Lernleistung dar, erldutern sie und
beantworten Fragen zu ihr. Bei Arbeiten, an denen
mehrere Schiilerinnen und Schiiler beteiligt wa-
ren, ist die Bewertung der individuellen Leistung
erforderlich.

7.1.1 Seminarkurs als besondere Lernleistung
Bewertung der Leistungen im Seminarkurs

Fiir die Gesamtnote werden die beiden halbjih-
rigen Kurse zur Hilfte, das Kolloquium und die
Dokumentation zu je einem Viertel gewertet.

Seminarkursthemen

Die Schulen entscheiden im Rahmen des fiir die
gymnasiale Oberstufe und die Abiturpriifung
erforderlichen Niveaus iiber die inhaltliche
Ausgestaltung der Seminarkurse selbst. Es besteht
die Moglichkeit, neue ficherverbindende The-
menkreise zu erproben oder fiir das Schulprofil
relevante Projekte durchzufiihren. Die Schiilerin-
nen und Schiiler sollen bei der Themenfindung
einbezogen werden.

7.1.2 Wettbewerb, Schiilerstudium, Praktikum
oder gesellschaftliches Engagement in Gremien
anstelle des Seminarkurses

Diese Form der besonderen Lernleistung besteht

aus einer eingebrachten Arbeit, einer schriftlichen

Dokumentation sowie einem Kolloquium und

muss folgenden Anforderungen gerecht werden:

¢ oberstufen- und abiturgerechtes Niveau;

o studienvorbereitende Arbeitsweisen;

o zeitlicher Aufwand und methodische Ansitze
miissen in etwa dem Seminarkurs entsprechen;

¢ bei Teamarbeiten: Moglichkeit der Bewertung
der individuellen Schiiletleistung.

Fiir die Gesamtnote der besonderen Lernleistung
werden die eingebrachte Arbeit zur Hilfte, das
Kolloquium und die Dokumentation zu je einem
Viertel gewertet. Die Bewertung aller Bestandteile
erfolgt durch Fachlehrkrifte der Schule.

7.2 WIRTSCHAFT ALS LEISTUNGSFACH
Haben Sie das Leistungsfach Wirtschaft belegt,

so ist im Basisfach Gemeinschaftskunde sowie im
Basisfach Geographie von den belegpflichtigen
Kursen jeweils nur der erste unterrichtete Kurs

zu belegen. Sie konnen die beiden anderen Kurse
freiwillig belegen, wenn es stundenplantechnisch
moglich ist, und sich die Leistungen in Block I
anrechnen lassen. Wenn Sie das Fach Geogra-
phie oder Gemeinschaftskunde als miindliches
Priifungsfach wihlen mochten, sind neben dem
belegpflichtigen Kurs die beiden weiteren (fakul-
tativen) Kurse zu belegen. Eine etwaige miindliche
Priifung in Geographie oder Gemeinschaftskunde
erstreckt sich in jedem Fall auf den Inhalt der vier
Halbjahre im jeweiligen Fach (zwei belegpflichtige
Halbjahre und die zwei weiteren (fakultativen)
Halbjahre).

7.3 RELIGIONSLEHRE UND ETHIK
Religionslehre kann als Leistungsfach nur gewihlt
werden, wenn in der Einfithrungsphase Unterricht
in Religionslehre im Umfang von mindestens
einem Halbjahr besucht wurde. Die gleiche Regel
gilt fiir das Fach Ethik.

Die Wahl von Religionslehre oder Ethik als miindli-
ches Priifungsfach setzt voraus, dass das jeweilige
Fach bereits in der Einfilhrungsphase im Umfang
von mindestens einem Halbjahr besucht wurde.
Liegt diese Voraussetzung nicht vor, ist die Wahl
als miindliches Priifungsfach aber dennoch mog-
lich, wenn mit einer Uberpriifung zu Beginn des



ersten Schulhalbjahres durch die Fachlehrkraft des
Kurses entsprechende Fachkenntnisse nachgewie-
sen wurden. Sie besuchen grundsitzlich die Kurse
in Religionslehre der Religionsgemeinschaft, der
Sie angehoren. Gehoren Sie keiner Religionsge-
meinschaft an oder wird an der besuchten Schule
in dem betreffenden Schulhalbjahr keine Reli-
gionslehre Threr eigenen Religionsgemeinschaft
angeboten, so ist der Besuch von Kursen in Religi-
onslehre mit Zustimmung der hierfiir verantwort-
lichen Religionsgemeinschaft moglich.

Werden Kurse im Basisfach Religionslehre Threr
eigenen Religionsgemeinschaft angeboten,
konnen Sie im Verlauf der beiden Jahrgangsstu-
fen hochstens zwei Kurse in Religionslehre einer
anderen Religionsgemeinschaft besuchen, soweit
Sie nicht bereits in der Einfithrungsphase den Un-
terricht in Religionslehre einer anderen Religions-
gemeinschaft besucht haben.

Voraussetzung ist die Zustimmung der eigenen
sowie der Religionsgemeinschaft, welche fiir die
Kurse, die besucht werden sollen, verantwortlich
ist. Unter dieser Voraussetzung kénnen im Ubri-
gen in Hiirtefillen auch Kurse in Religionslehre
einer anderen Religionsgemeinschaft besucht
werden.

7.4 LATINUM, GROSSES LATINUM,
GRAECUM UND HEBRAICUM

Zahlreiche Studienginge erfordern Kenntnisse in
einer der Alten Sprachen bzw. ein entsprechen-
des Zertifikat (z. B. Latinum, Grofies Latinum).
Deshalb empfehlen wir Thnen dringend, sich

gef. frithzeitig tiber die besonderen sprachlichen
Anforderungen eines angestrebten Studienfaches
zu informieren und sich moglichst schon in der
Schulzeit die erforderlichen Kenntnisse anzueig-
nen. Dartiber, fiir welche Studienginge Kenntnisse
in den Alten Sprachen bzw. ein Latinum, Grof3es
Latinum, Graecum oder Hebraicum Vorausset-
zung sind, kann das zustindige Priiffungsamt bzw.
der Priifungsausschuss der jeweiligen Hochschule
Auskunft geben. Die Erlangung eines Latinums,
Groflen Latinums, Graecums oder Hebraicums
ist auch nach dem Abitur grundsitzlich moglich,
allerdings in der Regel mit besonderen Herausfor-
derungen verbunden.

Bei Vorliegen der nachfolgend aufgefiihrten
Voraussetzungen wird die jeweils angegebene
Qualifikation erworben:

Latinum

Latein ab Klasse 5

Pflichtunterricht in Latein im achtjihrigen Bil-
dungsgang von Klasse 5 bis 10 sowie im Zeugnis in
der Klasse 10 mindestens die Note ,ausreichend*.

Latein ab Klasse 6

Pflichtunterricht in Latein im achtjihrigen Bil-
dungsgang von Klasse 6 bis 10 sowie im Zeugnis
der Klasse 10 mindestens die Note ,ausreichend®.

Latein als dritte Fremdsprache
Pflichtunterricht in Latein im achtjihrigen Bil-
dungsgang von Klasse 8 bis 10 und eine Ergin-
zungsprifung.

Latein als spiit beginnende Fremdsprache
Mindestens dreistiindige Arbeitsgemeinschaftin
Latein im achtjihrigen Bildungsgang spitestens
in Klasse 10 in Verbindung mit vier Kursen in den
Jahrgangsstufen (im Wahlbereich) und einer Prii-
fung (miindliches Prifungsfach im Rahmen der
Abiturpriifung oder Erginzungspriifung).

Latein als Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsgemeinschaft in Latein im Umfang von
mindestens neun Jahreswochenstunden und eine
Erginzungspriifung.

Grof3es Latinum

Das Grof3e Latinum wird erworben, wenn eine

der folgenden Voraussetzungen erfilllt ist:

e Latein als Leistungsfach mit einem Durch-
schnittswert von mindestens 5 Punkten oder
eine Abiturpriifung mit mindestens 5 Punkten.

e Latein als Basisfach im Pflichtbereich im Umfang
von vier Halbjahren mit einem Durchschnitts-
wert von mindestens 5 Punkten oder eine
Abiturpriifung mit mindestens 5 Punkten.
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Graecum

Das Graecum wird erworben, wenn eine der

folgenden Voraussetzungen erfiillt ist:

o Pflichtunterricht in Griechisch im achtjihrigen
Bildungsgang von Klasse 8 bis 10 und eine
Erginzungsprifung.

¢ Griechisch als Leistungsfach mit einem Durch-
schnittswert von mindestens 5 Punkten oder
eine Abiturpriifung mit mindestens 5 Punkten.

¢ Griechisch als Basisfach im Pflichtbereich im
Umfang von vier Halbjahren mit einem Durch-
schnittswert von mindestens 5 Punkten oder eine
Abiturpriifung mit mindestens 5 Punkten.

¢ Mindestens dreistiindige Arbeitsgemeinschaft

in Griechisch im achtjihrigen Bildungsgang
spitestens in Klasse 10 in Verbindung mit vier
Kursen (vierstiindig im Wahlbereich) in den
Jahrgangsstufen und einer Priifung (miindliches
Priifungsfach im Rahmen der Abiturpriifung
oder Erginzungspriifung).

o Arbeitsgemeinschaft in Griechisch im Umfang
von mindestens neun Jahreswochenstunden
und eine Erginzungspriifung.

Hebraicum

Das Hebraicum wird erworben, wenn eine der

folgenden Voraussetzungen erfiillt ist:

o Arbeitsgemeinschaft in Hebriisch im achtjihrigen
Bildungsgang spitestens in Klasse 10 in Verbin-
dung mit vier Kursen (vierstiindig im Wahlbe-
reich) in den Jahrgangsstufen und einer Priifung
(miindliches Priifungsfach im Rahmen der
Abiturpriifung oder Ergiinzungspriifung).

o Arbeitsgemeinschaft in Hebriisch im Umfang
von mindestens neun Jahreswochenstunden
und eine Erginzungspriifung.

Priiffungsnoten

Bei Priifungen (Abiturpriifungsfach oder Ergiin-
zungspriifung) ist fiir die gewiinschte Qualifi-
kation mindestens die Note ,ausreichend” (=5
Punkte) erforderlich.

Soweit sich die Qualifikation nicht unmittelbar
aus den genannten Voraussetzungen ergibt, sind
die Regierungsprisidien fiir die Zuerkennung der
jeweiligen Qualifikation zustindig.

Die verbindlichen Regelungen zum Erwerb des
Latinums, Grof3en Latinums, Graecums und Hebrai-
cums kénnen im Internet unter folgender Adresse
eingesehen werden:

www.km-bw.de > Service > Gesetze / Verordnungen
> Verordnungen / Verwaltungsvorschriften


http://www.km-bw.de

8. Wahlbeispiele

NAME JAN HANNA YUSUF LEONIE LEILA HANNES*
Leistungsfacher ‘ Deutsch ‘ ‘ Mathematik ‘ ‘ Deutsch ‘ ‘ Englisch ‘ ‘ Mathematik ‘ ‘ Deutsch ‘

(5-stindig) | Mathematk || Physik || Englisch |[  Chemie || Biologie |[  Chemie ]
‘ Latein ‘ ‘ Biologie ‘ ‘ Franzosisch ‘ ‘ Wirtschaft ‘ ‘ Sport ‘ ‘ Geschichte ‘

Basisfacher ‘ Griechisch ‘ ‘ Deutsch ‘ ‘ Mathematik ‘ ‘ Deutsch ‘ ‘ Deutsch ‘ ‘ Mathematik ‘

(3-stiindig) ‘ Chemie ‘ ‘ Englisch ‘ ‘ Biologie ‘ ‘ Mathematik ‘ ‘ Englisch ‘ ‘ Englisch ‘

| NwT [ Chemie ||  Biologie |

Basisfacher ‘ Geschichte ‘ ‘ Geschichte ‘ ‘ Geschichte ‘ ‘ Geschichte ‘ ‘ Geschichte ‘

(2-stundig) |GK] Geo [GK]|[GK| Geo [GK]||GK] Geo [GK][GK] \ GK |[GK] Geo [GK]
| Religion || Ethik [ Religion || Ethik || Geo |
| Bild Kunst || Musk ][ Musk || Bild.Kunst |] Ethik || Bild. Kunst |
‘ Sport ‘ ‘ Sport ‘ ‘ Sport ‘ ‘ Sport ‘ ‘ Musik ‘ ‘ Sport ‘

Wahlbereich ‘ VK Sprache ‘ ‘ VK Mathematik ‘ ‘ LuT ‘ Spanisch

(neu beginnend,
4-stiindig)

Besondere Samiar

Lernleistung bt

Arbeits-
gemeinschaften
356 35 33 33 33 33 33 33 3636 33 33 34 32 34 32 34 34 32 32 36 36 36 36
44 44 46 42 42 44

* Gemeinschaftsschule: Wahlbeispiel fiir den Fall, dass nur eine Fremdsprache bis zum Beginn der Einfiihrungsphase in die gymnasiale Oberstufe belegt wurde.
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9. Gesamtqualifikation
und Wiederholung

9.1 GESAMTQUALIFIKATION
Bei Vorliegen der folgenden Voraussetzungen wird
Thnen die allgemeine Hochschulreife zuerkannt:

BLOCK1

* Sie miissen insgesamt mindestens 200 Punkte
erreichen.

¢ Hochstens acht Ihrer angerechneten Kurse
diirfen mit jeweils weniger als 5 Punkten bewer-
tet sein, darunter hochstens drei Kurse in den
Leistungsfichern.

* Unter den belegpflichtigen Kursen darf keiner
mit 0 Punkten bewertet sein.

BLOCK I

¢ InThren fiinf Priifungsfichern miissen Sie
zusammen mindestens 100 Punkte (in vierfacher
Wertung) erreichen.

o IndreiIhrer finf Priifungsficher, darunter zwei
Leistungsficher, miissen Sie jeweils mindestens
20 Punkte (in vierfacher Wertung) erreichen.

¢ Injedem Ihrer Prifungsficher miissen Sie
mindestens 4 Punkte (in vierfacher Wertung)
erreichen (sog. ,Null-Punkte-Regelung").

Die zuletzt genannte Bedingung bedeutet konkret:

¢ Bei 0 Notenpunkten in einer schriftlichen
Priifung miissten Sie mindestens 3 Notenpunk-
te in einer zusitzlichen miindlichenPriifung
erreichen.

¢ In Ihren miindlichen Priifungsfichern miissen
Sie jeweils mindestens 1 Notenpunkt erreichen.

Im Falle von 0 Notenpunkten in einer miindlichen
Priifung in einem miindlichen Prifungsfach findet
im jeweiligen Fach eine miindliche Zusatzpriifung,
in der Regel eine Woche nach der urspriinglichen
miindlichen Priifung, statt. In dieser Zusatz-
priifung miissen Sie mindestens 2 Notenpunkte
erreichen.

Ein Ausgleich zwischen den Blécken ist nicht
moglich.

9.2 WIEDERHOLUNG

§ 31 AGVO bestimmt hierzu:

»(1) Die Jahrgangsstufen kdnnen aufler in den Fil-
len der Absitze 2 bis 4 nicht wiederholt werden.

(2) Die erste Jahrgangsstufe kann einmal wieder-
holen, wer nicht bereits die vorangehende Klasse
wiederholt hat und eine entsprechende schriftliche
Erklirung innerhalb einer Woche nach Erhalt des
Zeugnisses fiir das 2. Halbjahr der ersten Jahr-
gangsstufe abgibt.

(3) Wem die allgemeine Hochschulreife zum ersten

Mal nicht zuerkannt wurde, kann einmal wieder-

holen, und zwar

1. bei Nichtzulassung zur schriftlichen
Abiturpriifung:

a) das zweite und das dritte Schulhalbjahr oder

b) die zweite Jahrgangsstufe insgesamt nach weite-
rem Besuch der zweiten Jahrgangsstufe bis zum
Ende des Schuljahres oder

©) das dritte Schulhalbjahr nach halbjihriger Unter-
brechung des Schulbesuchs;

2. in den tibrigen Fillen das dritte und vierte
Schulhalbjahr.

(4) Wer das vierte Schulhalbjahr besucht und bei
der oder dem zu erwarten ist, dass zum Ende des
Schulhalbjahres die im ersten Block der Gesamt-
qualifikation erforderlichen Leistungen nicht
erbracht werden, kann auf Antrag mit Zustim-
mung der Schulleitung nach Absatz 3 Nr. 1 einmal
wiederholen. Dies gilt als Nichtzuerkennung der
allgemeinen Hochschulreife.

(5) Die Wiederholung lediglich einzelner Kurse ist
nicht zuldssig.

(6) Bei Zuerkennung der allgemeinen Hochschul-
reife ist weder eine Wiederholung der Oberstufe
noch eine Wiederholung der Abiturpriifung
zulissig.”



Die gymnasiale Oberstufe
an Berutlichen Gymnasien

Diesem Leitfaden liegt die ,Verordnung des Kultus-
ministeriums tiber die Beruflichen Gymnasien
(Ausbildungs- und Priifungsordnung Berufliche
Gymnasien - BGVO)“ zugrunde.

Der vorliegende Leitfaden ist lediglich eine Infor-
mationsschrift. Der rechtlich verbindliche Text ist
die oben genannte Verordnung, die im Internet
unter folgender Adresse eingeschen

werden kann: (B T
www.km-bw.de > Service > Gesetze/ ¥ g
Verordnungen > Verordnungen und 33§
Verwaltungsvorschriften

Das Berufliche Gymnasium bereitet auf das Studium
an einer Hochschule und in besonderer Weise auf
die Berufswelt vor. Es ist daher in verschiedene
Richtungen gegliedert. Sie zeichnen sich jeweils
durch einen berufsbezogenen Ficherkanon aus.

Das Berufliche Gymnasium in Baden-Wiirttem-

berg umfasst folgende Profile und Richtungen:

e Lebens- und Humanwissenschaftliches Profil
(LHG) mit den Richtungen
- agrarwissenschaftliche Richtung (AG)
- biotechnologische Richtung (BTG)
- ernahrungswissenschaftliche Richtung (EG)
- sozial- und gesundheitswissenschaftliche

Richtung (SGG)

e Technisches Profil mit der technischen Richtung
(TG)

* Wirtschaftswissenschaftliches Profil mit der
wirtschaftswissenschaftlichen Richtung (WG)

Das Berufliche Gymnasium ist ein Gymnasium der

Aufbauform. Es umfasst die gymnasiale Oberstufe

mit der Eingangsklasse und den Jahrgangsstufen 1

und 2.

Das an einigen Schulen des Landes eingerichtete

Berufliche Gymnasium der sechsjihrigen Auf-

bauform beginnt bereits in Klasse 8 und umfasst in

Baden-Wiirttemberg folgende Richtungen:

e ernihrungs- sowie sozial- und gesundheitswis-
sen-schaftliche Richtung (6EG, 6SGG)

o technische Richtung (6TG)

o wirtschaftswissenschaftliche Richtung (6WG)

Am Beruflichen Gymnasium kann erworben
werden:
e die allgemeine Hochschulreife oder
e der schulische Teil der Fachhochschulreife
(frithestens nach der Jahrgangsstufe 1;
vgl. Seite 45 f.).

Prasenzpflicht
Auszug aus der Schulbesuchsverordnung vom
2131982 (K. u. U. Seite 387):

»(1) Jeder Schiiler ist verpflichtet, den Unterricht
und die tibrigen verbindlichen Veranstaltungen der
Schule regelmifig und ordnungsgemif zu besu-
chen und die Schulordnung einzuhalten.

(2) Der Schiiler ist auch bei freiwilligen Unterrichts-
veranstaltungen so lange zur Teilnahme verpflich-
tet, als er nicht ordnungsgemifl abgemeldet ist.”
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Ubergang in das 3-jihrige
Berutliche Gymnasium

Allgemeine Hochschulreife

Berufliches Gymnasium (BG)

3 Jahre

g . 2w

Berufliches
Gymnasium
(BG)

3 Jahre

P . N

Mittlerer Bildungsabschluss + Notendurchschnitt von 3,0 in

den Fachern Deutsch, Mathematik und erster Fremdsprache*

Versetzung
in die
Oberstufe
6-jahriges 2-jahrige Werk-
Berufliches Berufs- realschule
Gymnasium fachschule (WRS)
(6BG) (2BFS)

Die Beruflichen Gymnasien bieten Schiilerinnen
und Schiilern aus unterschiedlichen Schularten ™
die Moglichkeit, tiber die dreijihrige gymnasiale
Oberstufe das Abitur zu erreichen. Im Unterschied
zum allgemein bildenden Schulwesen legt diese
Schulform einen berufsbezogenen Schwerpunkt.
Die Wertigkeit des Abiturs ist jedoch dieselbe
und ermdglicht ein Studium an Hochschulen und
Hochschulen fiir angewandte Wissenschaften in
allen Fichern und Bereichen unabhingig vom
gewihlten beruflichen Schwerpunkt.

‘Wenn Sie aus der Realschule oder einem anderen
allgemein bildenden oder einem beruflichen
Bildungsgang kommen, der zu einem mittleren
Bildungsabschluss fithrt, konnen Sie sich in der
Regel mit dem mittleren Bildungsabschluss und
einem Durchschnitt von 3,0 in den Fichern
Deutsch, Mathematik und erster Fremdsprache *
an einem Beruflichen Gymnasium bewerben.

‘Wenn Sie von einem allgemein bildenden Gymnasi-
um auf ein Berufliches Gymnasium wechseln moch-
ten, gibt es - je nachdem, ob Sie aus einem acht- oder
aus einem neunjihrigen gymnasialen Bildungsgang
kommen - zwei Moglichkeiten, sich zu bewerben:

1. Sie besuchen die Klasse 9 des allgemein bilden-
den Gymnasiums (G8) und wechseln nach dem
erfolgreichen Abschluss dieser Klasse mit dem
Versetzungszeugnis in die Eingangsklasse des
Beruflichen Gymnasiums. Der mittlere Bildungs-

* jeweils mindestens die Note 4

Realschule Gemein- Gymnasium
(RS) schafts- (G8)
schule (G9)
(GMS)

abschluss wird Ihnen in diesem Fall mit der Verset-
zung in die erste Jahrgangsstufe zuerkannt.

2.Sie besuchen am allgemein bildenden Gymna-
sium (G8, G9) die Klasse 10 und erwerben mit
dem erfolgreichen Abschluss der Klasse 10 den
mittleren Bildungsabschluss. Nach der Klasse 10
wechseln Sie in die Eingangsklasse des Beruflichen
Gymnasiums.

Bei einem Wechsel von einer Gemeinschaftsschu-
le auf ein Berufliches Gymnasium sind die Zu-
gangsmoglichkeiten abhingig von der Niveaustu-
fe, auf der Sie im Abschlussjahr der Sekundarstufe I
(Klasse 10) Ihre Leistungen erbracht haben. Daraus
ergeben sich zwei Moglichkeiten, sich an einem
Beruflichen Gymnasium zu bewerben:

1. Wenn Sie Thre Leistungen auf dem mittleren,
zum Realschulabschluss fithrenden Niveau
(M-Niveau) erbracht haben, kénnen Sie sich mit
dem Realschulabschluss und einem Durchschnitt
von mindestens 3,0 in den Fichern Deutsch,
Mathematik und erster Fremdsprache” an einem
Beruflichen Gymnasium bewerben.

2. Wenn Sie Thre Leistungen auf dem erweiterten,
gymnasialen Niveau (E-Niveau) erbracht haben,
konnen Sie mit Versetzung in die Oberstufe an
einem Beruflichen Gymnasium in die Eingangs-
klasse aufgenommen werden.

** vgl. BGVO § 3 (Aufnahme in ein Berufliches Gymnasium der dreijahrigen Aufbauform)



1. Eingangsklasse

In der Eingangsklasse gelten die Stundentafel

und der Stundenplan fiir alle Schiilerinnen und
Schiiler eines Schwerpunkts in gleicher Weise. Die
Noten werden in den herkémmlichen Noten-
stufen eins bis sechs erteilt.

Der Eingangsklasse an den Beruflichen Gymna-
sien der drejjihrigen Autbauform kommt eine
erweiterte Aufgabe zu. Die Schiilerinnen und
Schiiler des Beruflichen Gymnasiums haben zuvor
verschiedene Schularten besucht. Daher muss in
der Eingangsklasse zuniichst der Wissensstand
angeglichen werden (,Gelenkfunktion”). Dariiber
hinaus bereitet die Eingangsklasse auf die Jahr-
gangsstufen 1 und 2 vor. In besonderen Informati-
onsveranstaltungen werden Sie mit dem Aufbau,
den Anforderungen und den Bildungsplinen der
Jahrgangsstufen vertraut gemacht. Thnen werden
die Wahlmoglichkeiten und die zu beachtenden
Bedingungen eingehend erliutert, vor allem
werden Sie in die Arbeitsweise in den Kursen
eingefiihrt.

Spitestens zu Beginn der Eingangsklasse erfahren
Sie die Bedingungen zum Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife. Diese sind unterschiedlich, je
nachdem, welche Vorkenntnisse Sie in einer zwei-
ten Fremdsprache mitbringen (siche Seite 24).

Neben Klassenarbeiten miissen Sie in der Ein-

gangsklasse in einem Fach Ihrer Wahl eine gleich-
wertige Feststellung einer Schiilerleistung (GFS)
erbringen. Diese bezieht sich insbesondere auf
schriftliche Hausarbeiten, Projekte, darunter auch
experimentelle Arbeiten im naturwissenschaftli-
chen Bereich, Referate, miindliche, gegebenenfalls
auch auflerhalb der stundenplanmifigen Un-
terrichtszeit terminierte Priifungen oder andere
Prisentationen.

Fiir alle die Oberstufe betreffenden Fragen stehen
Thnen Oberstufenberaterinnen und Oberstufenbe-
rater beziechungsweise die Schul- und Abteilungs-
leitung zur Verfiigung.

Weitere Informationen rund um das Berufliche
Gymnasium erhalten Sie auch in elf Erklarvideos
auf der Seite des Kultusministeriums unter folgen-
dem Link: www.youtube.com/playlist?list=PL4pNj
GRRBwZeBIUngVj33fvmmla2WhSYR

Fiir den Ubergang in die Jahrgangsstufe 1 ist das
Versetzungszeugnis am Ende der Eingangsklasse
erforderlich.

Die mit der Eingangsklasse abgeschlossenen
Ficher sowie die im Versetzungszeugnis in diesen
Fichern erreichten Noten werden im Zeugnis der
Allgemeinen Hochschulreife aufgefiihrt (ohne
Anrechnung auf die Gesamtqualifikation).
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Informationen zum Unterrichtsbesuch in einer zweiten Fremdsprache am Beruflichen Gymnasium zum Erwerb der allgemeinen

Hochschulreife aus dem Angebot der Schule

*  Die Zuweisung in Niveau F (fortgefiihrte Fremdsprache) und Niveau N (neu beginnende Fremdsprache) erfolgt durch die Schule entsprechend den Vorkenntnissen der
Schiilerin oder des Schiilers. Pflicht- und Wahlpflichtfremdsprachen, die in vier aufeinanderfolgenden Schuljahren an der Realschule, der Gemeinschaftsschule oder an
einem Gymnasium besucht wurden, kénnen nur auf Niveau F weitergefiihrt werden.

Schiiler/Schiilerin

Vorkenntnisse in der
zweiten Fremdsprache

Wahlpflichtfach Franzdsisch
(Englisch) mit Unterricht in vier
aufeinanderfolgenden Schuljah-

ren. Mit der zweiten Pflichtfremd-
sprache sind die Voraussetzungen

fur den Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife erfillt.

Kein oder kein ausreichender

Unterricht in einer zweiten Fremd-

sprache (zum Beispiel Arbeitsge-
meinschaft).

Kein oder kein ausreichender

Unterricht in einer zweiten Fremd-

sprache (zum Beispiel Arbeitsge-
meinschaft).

Unterricht in Franzdsisch oder
Spanisch als zweite Pflichtfremd-
sprache ab Klasse 8.

Unterricht in Franzdsisch als
zweite Pflichtfremdsprache ab
Klasse 6.

Unterricht in Franzdsisch als
zweite Pflichtfremdsprache.

Unterricht in Latein als zweite
Pflichtfremdsprache.

Mit Unterricht in einer zweiten
Pflichtfremdsprache in vier auf-
einanderfolgenden Schuljahren
sind die Voraussetzungen zum
Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife erfullt.

Unterrichtsbesuch in der zweiten Fremdsprache
(in der Eingangsklasse versetzungsrelevant)
Niveau F: fortgefuhrte Fremdsprache

Niveau N: neu beginnende Fremdsprache

Freiwilliger Besuch von Niveau F in der fortgeflihrten Fremdsprache
oder

freiwilliger Besuch von Niveau N in einer neu beginnenden Fremdsprache
(Italienisch, Russisch, Spanisch **).

Niveau N (bei Englisch als Pflichtfremdsprache) wahlweise Franzosisch,
Italienisch, Russisch, Spanisch in der Eingangsklasse und in den Jahrgangs-
stufen 1 und 2 **.

Niveau N wahlweise Franzosisch, Italienisch, Russisch, Spanisch in der
Eingangsklasse und in den Jahrgangsstufen 1 und 2 **.

Fortfihrung der zweiten Pflichtfremdsprache auf Niveau F in der
Eingangsklasse.

Freiwilliger Besuch von Niveau F in der fortgefiihrten Fremdsprache
oder

freiwilliger Besuch von Niveau N in einer neu beginnenden Fremdsprache
(Italienisch, Russisch, Spanisch **).

Fortfihrung der zweiten Pflichtfremdsprache auf Niveau F in der
Eingangsklasse.

Niveau N wahlweise Franzosisch, Italienisch, Russisch, Spanisch in der
Eingangsklasse und in den Jahrgangsstufen 1 und 2 **.

Freiwilliger Besuch von Niveau F in der fortgeflihrten Fremdsprache
oder

Freiwilliger Besuch von Niveau N in einer neu beginnenden Fremdsprache
(Franzdsisch, Italienisch, Russisch, Spanisch **).

** nach Angebot der Schule und Vorkenntnissen: Franzésisch, Italienisch, Russisch, Spanisch
(Mit dem Wahlfach Chinesisch kann die Belegungspflicht einer zweiten Fremdsprache nicht erfiillt werden.)



2.Jahrgangsstuten 1 und 2

Die Jahrgangsstufen 1 und 2 werden zusammen-
genommen auch als Qualifikationsphase oder als
Kursstufe bezeichnet.

Das Unterrichtsangebot der Jahrgangsstufen 1 und
2 umfasst einen Pflicht- und einen Wahlbereich.

Der Pflichtbereich erstreckt sich auf drei Ficher-
gruppen (die Aufgabenfelder) sowie auf das Fach
Sport.

Es werden folgende Aufgabenfelder (AF) unter-
schieden:

AF I: das sprachlich-literarisch-kiinstlerische
Aufgabenfeld

AFIl:  dasgesellschaftswissenschaftliche
Aufgabenfeld

AFIl:  das mathematisch-naturwissenschaftlich-
technische Aufgabenfeld

Die Unterrichtsficher der Jahrgangsstufen 1 und

2 werden in Kursen angeboten (Kurssystem). Ein
Kurs dauert ein halbes Schuljahr. In den meisten
Fichern werden in den Jahrgangsstufen 1 und 2
vier Kurse durchgehend angeboten. Die Kurse
sollen in wissenschaftliche Methoden, Fragestel-
lungen und Denkweisen einfithren und erweiterte
Kompetenzen vermitteln.

Diese Organisationsform des Unterrichts fithrt
teilweise zur Aufgabe des festen Klassenverbandes.
Neben der Klassengemeinschaft entstehen Grup-
pierungen von Schiilerinnen und Schiilern, die
durch die gemeinsame Ficherwahl bedingt sind.

Innerhalb von Rahmenbedingungen wihlen Sie
die Unterrichtsficher, welche Sie in einzelnen
Kursen

belegen. Insofern beeinflussen Sie auch Thren
Stundenplan selbst. Es besteht die Moglichkeit,
dass verschiedene Gymnasien (insbesondere in
Schulzentren) miteinander kooperieren, um ein
moglichst breites Kursangebot sicherzustellen.

Bereits am Ende der Eingangsklasse sollten Sie sich
im Zusammenhang mit Threr Kurswahl auch tiber-
legen, welche Ficher fiir Sie als Priffungsficher in
Betracht kommen. Im Laufe der Jahrgangsstufe 1
sollten Sie sich dann tiber die endgiiltige Priifungs-
ticherkombination im Klaren sein. Sowohl bei

der Wahl der Unterrichtsficher als auch bei der
Entscheidung fiir die Prifungsficher stehen Thnen
Oberstufenberaterinnen und Oberstufenberater
unterstiitzend zur Seite.

25



Abitur 2026 - Berufliche Gymnasien

Profil

Lebens- und
Humanwissen-
schaftliches
Profil

Technisches Profil

Wirtschafts-

wissenschaftliches

Profil
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2.1 BERUFSBEZOGENE SCHWERPUNKTFACHER - KERNKOMPETENZFACHER

Sie belegen in den Jahrgangsstufen 1 und 2 die

vier zeitlich aufeinanderfolgenden Kurse im sechs-
stiindigen berufsbezogenen Schwerpunktfach
(Profilfach). Hierbei ist das in der Eingangsklasse
belegte Schwerpunktfach (Profilfach) fortzufiihren.

Richtung

Agrarwissenschaftliche Richtung (AG)

Biotechnologische Richtung (BTG)

Erndhrungswissenschaftliche Richtung (EG)

Sozial- und Gesundheitswissenschaftliche

Richtung (SGG)

Technische Richtung (TG)

Wirtschaftswissenschaftliche
Richtung (WG)

Schwerpunkt *

Agrarwissenschaft

Biotechnologie

Erndhrungswissenschaft

Soziales (SGGS)

Gesundheit (SGGG)

Mechatronik (TGM)

Gestaltungs- und Medientechnik
(TGG)

Informationstechnik (TGI)

Technik und Management (TGTM)

Umwelttechnik (TGU)

Wirtschaft (WGW)

Internationale Wirtschaft (WGI)

Finanzmnanagement (WGF)

* AG, BTG und EG haben jeweils keine Unterteilung in mehrere Schwerpunkte.

Neben dem Schwerpunktfach (Profilfach) belegen
Sie jeweils vier Kurse in den Kernkompetenz-
fichern Deutsch und Mathematik. Hierbei wihlen

Sie, welches der beiden Ficher Sie auf erhohtem

Das Schwerpunktfach (Profilfach) wird auf erhoh-
tem Anforderungsniveau unterrichtet und bei der
Abrechnung zur Gesamtqualifikation zweifach
gewertet. Folgende berufsbezogene Schwerpunkt-
ficher sind den jeweiligen Richtungen zugeordnet:

Berufsbezogenes Schwerpunktfach
(Profilfach / Aufgabenfeld)

Agrarbiologie (AF I11)

Biotechnologie (AF I11)

Erndhrung und Chemie (AF Il1)

Padagogik und Psychologie (AF 1)

Gesundheit und Biologie (AF Il1)

Mechatronik (AF I11)

Gestaltungs- und Medientechnik
(AF 1)

Informationstechnik (AF 111)

Technik und Management (AF [I1)

Umwelttechnik (AF I11)

Volks- und Betriebswirtschaftslehre
(AF 11)

Internationale Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre (AF 1)

Volks- und Betriebswirtschaftslehre
mit Schwerpunkt Finanzen (AF )

Anforderungsniveau (5-stiindig) belegen wollen.
Das jeweils andere Fach belegen Sie dann auf
grundlegendem Anforderungsniveau (4-stiindig).



2.2 UNTERRICHTSANGEBOT (KURSANGEBOT)*
Das Unterrichtsangebot umfasst einen Pflichtbereich, gegliedert in 10 Stundentafelbereiche,
sowie einen Wahlbereich.

Pflichtfacher

Nr.

—

S

10

* Das Kursangebot an den einzelnen Schulen wird von der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter insbesondere nach den personellen, raumlichen
und sé&chlichen Voraussetzungen der Schule gestaltet. Dabei haben besuchs- und anrechnungspflichtige Kurse Vorrang.

Stundentafelbereiche

Berufsbezogene Schwerpunktfacher

erhohtes
Anforderungs-

niveau (eAN)
Kernkompetenz-

facher
grundlegendes

Anforderungs-
niveau (gAN)

Fremdsprachen (AF [)

Naturwissenschaften (AF I11)

Ergadnzungsfacher

Religionslehre / Ethik (AF Il)

Geschichte mit Gemeinschaftskunde (AF Il)
Informatik (AF I11)

Sport (ohne AF)

Facher

siehe Seite 26

Deutsch (AF 1)

Mathematik (AF I11)

Deutsch (AF I)

Mathematik (AF Il1)

Englisch F
Franzésisch F /N
Spanisch F/ N
Italienisch N

Russisch N

Biologie (EG, SGGS, WG)

Chemie (AG, BTG, SGG, TG, WG)

Physik (AG, BTG, EG, SGGG, TG, WG)

siehe Seite 28

Religionslehre

Ethik

Geschichte mit Gemeinschaftskunde

Informatik

Sport

Std.
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In den einzelnen Richtungen stehen folgende Ergiinzungsficher (Stundentafelbereich 6) zur Auswahl:

KR

Sondergebiete der Biowissenschaften (AF Ill) X X X X

Sondergebiete der Ernahrungswissenschaften (AF Ill) X X X X

Biotechnologie (AF I11) X X

Bioinformatik (AF I11) X

Sozialmanagement (AF II) X

Chemische Labortbungen (AF Il) X
Physikalische Laboribungen (AF Il1) X

Global Studies (AF II) X
Privates Vermogensmanagement (AF Il) X

Wirtschaftsinformatik (AF 111) X

Wahlfacher

Neben den Pflichtfichern konnen Kurse in den folgenden Wahlfichern angeboten werden:

Ubergreifend iiber alle Richtungen Spezifisch fiir einzelne Richtungen

Fach Std. Fach Std. Richtungen

Bildende Kunst 2 Psychologie’ 2 AG, BTG, EG, SGGG, TG, WG

Chinesisch 2 Wirtschaftslehre® 2 AG, BTG, EG, SGG, TG

Literatur und Theater 2 Bioinformatik 2 AG, EG, SGGG

Musik 2 Nachhaltige Landwirtschaft 2 AG, BTG, EG

Global Studies 2 e Sl

e 2 PR 3 LS

Mathe + ” Biologie 3 TG

Serninarkurs? 3 Sondergebiete der Technik 2 TG
Finanzwirtschaftliche Studien 2 WG
Okonomische Studien 2 WG
Wirtschaftsgeografie 2 WG

1 Es werden nur zwei Kurse angeboten, die entweder in der Jahrgangsstufe 1 oder in der Jahrgangsstufe 2 besucht werden kénnen.
2 Es werden nur zwei Kurse angeboten, die in der Jahrgangsstufe 1 zu besuchen sind.
3 Am TGTM statt Wirtschaftslehre: Wirtschaftslehre mit Projektmanagement

28



2.3 PFLICHTBELEGUNG

Sie miissen aus jedem der 10 Stundentafelberei-
che (vgl. Seite 27) in jeweils einem Fach die vier
aufeinanderfolgenden Kurse in den beiden Jaht-
gangsstufen belegen. In der Summe besuchen Sie
also mindestens 40 Kurse. Hierbei gibt es folgende
Besonderheiten zu beachten:

o Das Schwerpunktfach (Profilfach) wird auf
erhohtem Anforderungsniveau unterrichtet.
Hier ist das in der Eingangsklasse belegte
Schwerpunktfach (Profilfach) fortzufiihren.

* Von den beiden Kernkompetenzfichern Deutsch
und Mathematik wihlen Sie ein Fach auf
erhdhtem Anforderungsniveau (eAN) und ein
Fach auf grundlegendem Anforderungsniveau
(gAN) aus. Auf erhohtem Anforderungsniveau
werden fiinf Wochenstunden, auf grundlegen-
dem Anforderungsniveau vier Wochenstunden
unterichtet (Stundentafelbereiche 2 und 3).

e Von den zur Auswahl stchenden Erginzungs-
fichern ist ein Fach zu wihlen.

o Am TG wird das Ergiinzungsfach durch die
‘Wahl der Naturwissenschaft bestimmt. Das Fach
Chemische Laboriibungen ist dem Fach Chemie
und das Fach Physikalische Laboriibungen dem
Fach Physik zugeordnet.
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2.4 WEITERE REGELUNGEN ZUR KURS-
BELEGUNG UND ZUR KURSWAHL

In den vier Halbjahren der Jahrgangsstufen 1 und
2konnen Sie innerhalb des Ficherangebots der
jeweiligen Schule weitere Kurse belegen. Hierzu
gibt es folgende Bedingungen:

Aus den Stundentafelbereichen 4, 5 und 6 konnen
neben dem jeweils verpflichtend gewihlten Fach
weitere Ficher gewihlt werden. So ist es grund-
sitzlich moglich - sofern an der jeweiligen Schule
organisatorisch umsetzbar -, mehrere Erginzungs-
ficher, mehrere Fremdsprachen oder mehrere
Naturwissenschaften zu besuchen.

Die vier Pflichtfremdsprachenkurse Niveau F oder
N sind in derselben Fremdsprache in den Jahr-
gangsstufen 1 und 2 zu besuchen.

Wenn Sie hinsichtlich der zweiten Fremdsprache
noch nicht den fiir die Zuerkennung der allge-
meinen Hochschulreife erforderlichen Unterricht
besucht haben, miissen Sie eine zweite Fremdspra-
che im Wahlpflichtbereich der Eingangsklasse
und im Pflichtbereich der Jahrgangsstufen belegen
(vgl. Seiten 24 und 27).Je nach Angebot der Schule
kann dies Franzosisch, Italienisch, Russisch oder
Spanisch sein. Mit dem Wahlfach Chinesisch kann
die Belegungspflicht einer zweiten Fremdsprache
nicht erfiillt werden.

In den Fichern Philosophie (alle Richtungen)

und Psychologie (alle Richtungen auler SGGS)
konnen im Verlauf der Jahrgangsstufen nur jeweils
zwei zweistiindige Kurse belegt werden.

Beachten Sie bereits bei Ihrer Kurswahl, dass

Sie nur solche Ficher als Priifungsficher (vgl. Sei-
te 33 f) wihlen kénnen, welche Sie durchgingig
ab der Eingangsklasse besucht haben.

Wird in den Jahrgangsstufen keine fortgefiihrte
Fremdsprache weiterhin belegt, bedeutet dies, dass
die Ficher Mathematik und Deutsch bereits zum
Zeitpunkt der Kurswahl als schriftliche Priifungs-
ticher feststehen (vgl. Tabellen ab Seite 33).

Die Belegung des gewihlten Erginzungsfaches ist
erst in den Jahrgangsstufen 1 und 2 verpflichtend.
Esist allerdings moglich, dieses bereits in der
Eingangsklasse als Wahl(pflicht!fach zu belegen. In
dem Fall kann das Fach als miindliches Priifungs-
fach gewihlt werden (vgl. Seite 33 ff) *.

2.5 BESONDERE LERNLEISTUNG
(siehe auch Seite 16, Ziffer 7.1)
Fiir die Durchfiihrung von Seminar-

¢ Im Rahmen des schulischen Unterrichtsangebo-
tes konnen Sie einen Seminarkurs als besondere
Lernleistung wihlen, der aus der Teilnahme an
zwei halbjihrigen, in der Regel dreistiindigen
Kursen der beiden Kurshalbjahre der Jahrgangs-
stufe 1 mit ficheriibergreifender Themenstel-
lung besteht. Die Themenstellung des Kurses
soll sich an der Ausrichtung des jeweiligen
Beruflichen Gymnasiums orientieren.

¢ Im Rahmen des Seminarkurses fertigen Sie ein-
zeln oder in Gruppen bis zum Ende des zweiten
Halbjahres iiber die Beitrige zum Seminarkurs,
tiber das methodische Vorgehen und die Ergeb-
nisse sowie tiber das Gesamtergebnis des Semi-
narkurses eine schriftliche Dokumentation an.
Bei Gruppenarbeiten miissen Ihre jeweiligen in-
dividuellen Schiilerleistungen erkennbar sein.

o Der Seminarkurs wird am Ende des zweiten
Halbjahres mit einem Kolloquium abgeschlos-
sen. Hierzu kdnnen auch Gruppen von Schii-
lerinnen und Schiilern gebildet werden. Das
Kolloquium dauert pro Schiilerin oder Schiiler
etwa 20 bis 30 Minuten. Es geht vom schriftlich
dokumentierten Schiilerbeitrag aus und bezieht
dessen Stellung in der Gesamtthematik des
Kurses ein. Die Schulleitung kann im Benehmen
mit den Fachlehrkriften und mit Zustimmung
der betroffenen Schiilerinnen und Schiiler
Lehrkrifte der Schule sowie Schiilerinnen und
Schiiler der Eingangsklasse und der beiden
Jahrgangsstufen als Zuhorer zulassen.

* Ausnahme: Physikalische und Chemische Laboriibungen kénnen nicht als Prifungsfach gewahlt werden.



o Statt der Teilnahme am Seminarkurs kdnnen Sie
als besondere Lernleistung auch eine dem ober-
stufen- und abiturgerechten Anforderungsprofil
entsprechende geeignete Arbeit aus einem Wett-
bewerb oder einem Schiilerstudium einbringen.

 Unter gleichgewichtiger Berticksichtigung der
jeweils in den einzelnen Kursen, der Dokumen-
tation und dem Kolloquium erzielten Leistun-
gen wird eine Gesamtnote ermittelt. Bringen Sie
statt des Seminarkurses eine Wettbewerbsleis-
tung oder eine Leistung aus einem Schiilerstudi-
um ein, wird die Gesamtnote unter Beriicksich-
tigung der Dokumentation, des Kolloquiums
und gege-benenfalls einer praktischen Leistung
gebildet (siehe Seite 16, Ziffer 7.1.2).

* Sie konnen die besondere Lernleistung unter be-
stimmten Voraussetzungen auf das 4. Priifungs-
fach (schriftliches Priifungsfach) oder auf das
5 Priifungsfach (miindliche Priifung) anrechnen
lassen, wenn Ihre besondere Lernleistung mit

mindestens 5 Punkten (einfache Wertung)
bewertet wurde.

e Voraussetzung fiir die Anrechnung als schriftli-
ches Pritfungsfach ist, dass der fachliche
Schwerpunkt der besonderen Lernleistung
eindeutig einem Fach zugeordnet werden kann,
das als schriftliches Priifungsfach von Thnen
hitte gewihlt werden konnen.

» Voraussetzung fiir die Anrechnung als miindli-
ches Priifungsfach (5. Priifungsfach) ist, dass die
Regeln fiir eine zulissige Prisfungsfachkombi-
nation beriicksichtigt werden: Ihre Priifungs-
leistungen miissen alle drei Aufgabenfelder I bis
I abdecken und eines Threr Priifungsficher
muss Mathematik oder eine der drei Natur-
wissenschaften Biologie, Chemie oder Physik
sein (s. hierzu S. 32). Wenn Sie diese Vorausset-
zungen nicht schon durch die Priifungsficher 1
bis 4 erfiillen, muss Ihre besondere Lernleistung
inhaltlich und fachlich geeignet sein, die ausste-
hende Bedingung adiquat auszufiillen.

» Wird die besondere Lernleistung in Block IT der

Abiturpriifung angerechnet, gilt sie insoweit als
Priifungsfach. Sie sind dann bei der Anrech-
nung als schriftliche Priifungsleistung von der
Pflicht zur schriftlichen Priffung im 4. Priifungs-
fach oder bei der Anrechnung als miindliche
Priifungsleistung von der Pflicht zur Priifung
im miindlichen Priifungsfach (5. Priifungsfach)
befteit.

Die Anrechnung der besonderen Lernleistung
auf die Priifung bedeutet jedoch nicht, dass zu-
gleich auch die Verpflichtung, Kurse bestimmter
Ficher im Rahmen der Gesamtqualifikation
anzurechnen (siehe Seite 40 ), entfillt. Soweit
eine solche Anrechnungspflicht besteht, sind die
entsprechenden Kurse auch dann anzurechnen,
wenn eines der betroffenen Ficher von Thnen
zunichst als Prifungsfach gewihlt war, Sie dann
jedoch auf Grund der Anrechnung der beson-
deren Lern-leistung von der Priifung befreit
wurden.

‘Wenn Sie die besondere Lernleistung nicht auf
das 4. Pritfungsfach oder die miindliche Priifung
anrechnen lassen, dann besteht stattdessen die
Moglichkeit, die in der besonderen Lernleistung
erzielten Punkte in zweifacher Wertung (also
maximal 30 Punkte) in Block I (Leistungen aus
den Kursen) anrechnen zu lassen. Dies gilt als
Anrechnung zweier Kurse.
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3. Die Abiturpriitung

Die Abiturpriifung bildet den Abschluss der Oberstufe.
Sie findet in der zweiten Hilfte der Jahrgangsstufe 2 statt.
In der Abiturpriifung werden Sie in finf unterschiedlichen
Fichern gepriift.

Sie miissen in jedem Fall darauf achten, dass Sie mit lhren
finf Priiffungsfachern alle drei Aufgabenfelder abdecken
(Zuordnung der Aufgabenfelder siehe Punkte 2.1 und 2.2,
Seite 26 f).

Die Abiturpriifung besteht aus der schriftlichen und der
miindlichen Priifung,

3.1 DIE SCHRIFTLICHE PRUFUNG

Die schriftliche Priifung erfolgt in vier Fichern:

« inallen Richtungen im jeweiligen Schwerpunktfach
(Profilfach) (1. Priifungsfach),

* im fiinfstiindig gewihlten Kernkompetenzfach Deutsch
oder Mathematik (vgl. Seite 26) (2. Priifungsfach),

* nach Wahl des Priiflings in einem der vierstiindigen
Kernkompetenzficher (Deutsch, Mathematik) oder einer
fortgefithrten Fremdsprache (3. Priifungsfach)

* sowie in einem weiteren von Thnen zu benennenden
4. schriftlichen Prifungsfach.

Die schriftliche Abiturpriifung in den modernen Fremd-
sprachen besteht aus einem schriftlichen Teil und einer
Kommunikationspriifung. Die Kommunikationsprifung
wird im vierten Schulhalbjahr von der Fachlehrkraft der
Schiilerin oder des Schiilers und einer weiteren von der
Schulleitung bestimmten Fachlehrkraft abgenommen und
dauert etwa 15 Minuten je Schiilerin beziehungsweise je
Schiiler. Sie muss vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der
schriftlichen Priifung abgeschlossen sein. Die Schiilerinnen
und Schiiler werden einzeln oder zu zweit gepriift.

3.2 DIE MUNDLICHE PRUFUNG

Sie werden in einem Fach (dem 5. Priifungsfach) miindlich
gepriift. Dieses Fach kann nicht gleichzeitig schriftliches
Priifungsfach sein. Die miindliche Priifung dauert 20 Mi-
nuten. Zur Vorbereitung werden Thnen im Vorfeld der Prii-
fung 20 Minuten unter Aufsicht eingeriumt. Hierzu werden
Ihnen Priifungsaufgaben im Rahmen der Bildungspline
fiir die Jahrgangsstufen gestellt. Die eigentliche miindliche
Priifung gliedert sich in zwei Teile: Zunichst sollen Sie die
Ausarbeitungen in Zusammenhang mit der Priifungsauf-
gabe darstellen und dann im anschliefenden Priifungsge-
sprich in - ggf. auch grofere - fachliche Zusammenhiinge
des Bildungsplans der Jahrgangsstufen einordnen.
Zusitzliche miindliche Priifungen in Thren schriftlichen
Priifungstichern konnen von Thnen freiwillig gewihlt
beziehungsweise von der oder dem Priifungsvorsitzenden
festgelegt werden.

Die Priifung im 4. oder im 5. Priifungsfach (miindliche Prii-
fung) konnen Sie unter bestimmten Bedingungen (siche
Seite 31) durch eine besondere Lernleistung ersetzen.

Fiir die einzelnen Richtungen des Beruflichen Gymnasi-
ums sind mogliche Kombinationen von Pritfungsfichern
auf den Seiten 33 bis 39 dargestellt.

3.3 WEITERE REGELUNGEN ZUR ABITURPRUFUNG
Grundsiitzlich gilt, dass ein Fach nur dann als Priifungsfach
gewihlt werden kann, wenn der Unterricht durchgingig

in der Eingangsklasse und in den beiden Jahrgangsstufen
besucht wurde.

Dies gilt auch fiir Religionslehre und Ethik. Sollten Sie hier
in der Eingangsklasse nicht am Unterricht in Religionslehre
oder Ethik teilgenommen haben, so gibt es die Moglich-
keit, in einer Uberpriifung zu Beginn der Jahrgangsstufe 1
entsprechende Kenntnisse in Religionslehre bzw. Ethik
nachzuweisen. Die Uberpriifung wird von der Fachlehre-
rin oder dem Fachlehrer des Kurses Religionslehre bzw.
Ethik durchgefiihrt. Eines Ihrer Priifungsficher muss
Mathematik oder eine Naturwissenschaft sein.

In der Eingangsklasse neu begonnene Fremdsprachen
(Niveau N) konnen nur als 5. Priifungsfach (miindliche
Priifung) gewihlt werden. Eine schriftliche Pritfung ist hier
nicht moglich.

Wie bereits auf Seite 30 dargelegt, kann ein Erginzungsfach
nur dann als miindliches Priifungsfach gewihlt werden,
wenn es bereits in der Eingangsklasse besucht wurde. Eine
schriftliche Priifung in den Erginzungsfichern ist nicht
moglich. Die Erginzungsticher am TG (Chemische Labor-
tibungen und Physikalische Labortibungen) konnen nicht
als Pritfungsficher gewihlt werden.

Die Ficher Musik, Bildende Kunst, Chinesisch, Global
Studies (wird zu mindestens 50 % in der Fremdsprache
gepriift), Bioinformatik, Sondergebiete der Biowissen-
schaften, Sondergebiete der Erniihrungswissenschaften,
Sondergebiete der Technik, Privates Vermogensmanage-
ment, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsgeografie konnen
nur als miindliches Priifungsfach gewiihlt werden.

Weitere Ficher, die nach § 30 Abs.2 BGVO nicht als
schriftliche Priifungsficher gewihlt werden konnen, sind
Biotechnologie (AG/EG), Sozialmanagement (SGG)

und Informatik (TG). Sport kann nur als 5. Privfungsfach
gewihlt werden (es ist keine schriftliche Priifung moglich).
Die Priifung besteht aus einer miindlichen Priifung und
einem fachpraktischen Teil.

Die miindliche Priifung in den Fichern Bildende Kunst,
Musik, Bioinformatik, Informatik, Sondergebiete der
Biowissenschaften, Sondergebiete der Ernihrungswissen-
schaften, Sondergebiete der Technik sowie Wirtschaftsin-
formatik kann fachpraktische Elemente enthalten.



Priafungsfach 3
schriftlich geprift

Priifungsfach 4
schriftlich geprift,
(sofern nicht bereits
Priifungsfach 3),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

Prafungsfach 5
mundlich gepruft,
(sofern nicht bereits
Prifungsfach 3 oder 4),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

BERUFLICHES GYMNASIUM DER AGRARWISSENSCHAFTLICHEN RICHTUNG (AG)

Moglichkeiten, Priifungsfacher zu kombinieren

(Die Ficher des Wahlbereichs werden im Rahmen der Moglichkeiten der Schule angeboten.)

AF lll Agrarbiologie (Profilfach)

AF lll Mathematik (5-stiindig)

AF | Deutsch
(4-stlindig)

AF | Englisch (F)
oder Franzdsisch (F)
oder Spanisch (F)

AF I Deutsch (5-stlndig)

AF 1l
Mathematik
(4-stlindig)

'

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre

\2

Bildende Kunst oder Musik
oder Deutsch (4-stiindig)
oder Englisch (F), Fran-
zosisch (F), Spanisch (F),
Franzésisch (N), Spanisch
(N), Russisch (N), Italienisch
(N) oder Chinesisch

AFII

Geschichte mit Gemein-
schaftskunde oder
Religionslehre oder Ethik
oder Wirtschaftslehre oder
Global Studies

AF Il

Chemie oder Physik oder
Informatik oder Biotechno-
logie oder Sondergebiete
der Biowissenschaften
oder Sondergebiete der
Erndhrungswissenschaften
oder Bioinformatik

Sport!

3

Deutsch (4-stiindig)
oder (weitere)
Fremdsprache (F)

AF Il
Chemie oder
Physik oder
Informatik

\2

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre
oder

Global Studies

AF | Englisch (F)
oder Franzdsisch (F)
oder Spanisch (F)

o

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre

\

Chemie oder
Physik oder

Mathematik (4-stiindig)

AF Il
Chemie oder

Physik oder
Mathematik (4-stlindig)

\2

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre
oder Global Studies

1 siehe Seite 32
33
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Priifungsfach 3
schriftlich geprift

Prifungsfach 4
schriftlich gepruft,
(sofern nicht bereits
Prifungsfach 3),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

Priifungsfach 5
mundlich geprift,
(sofern nicht bereits
Prifungsfach 3 oder 4),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

BERUFLICHES GYMNASIUM DER BIOTECHNOLOGISCHEN RICHTUNG (BTG)

Moglichkeiten, Prifungsfacher zu kombinieren
(Die Ficher des Wahlbereichs werden im Rahmen der Moglichkeiten der Schule angeboten.)

AF lll Biotechnologie (Profilfach)

AF lll Mathematik (5-stlindig)

AF | Deutsch
(4-stlindig)

AF | Englisch (F)

oder Franzosisch (F)

oder Spanisch (F)

AF | Deutsch (5-stlindig)

AF Il
Mathematik
(4-stlindig)

I

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre

\2

Bildende Kunst oder Musik
oder Deutsch (4-stlindig)
oder Englisch (F), Fran-
zosisch (F), Spanisch (F),
Franzésisch (N), Spanisch
(N), Russisch (N), Italienisch
(N) oder Chinesisch

AF Il

Geschichte mit Gemein-
schaftskunde oder
Religionslehre oder Ethik
oder Wirtschaftslehre oder
Global Studies

AF Il

Chemie oder Physik

oder Informatik oder
Sondergebiete der
Biowissenschaften oder
Sondergebiete der
Erndhrungswissenschaften
oder Bioinformatik

Sport!

3

Deutsch (4-stiindig)
oder (weitere)
Fremdsprache (F)

AF Il
Chemie oder
Physik oder
Informatik

\2

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre
oder

Global Studies

AF | Englisch (F)
oder Franzoésisch (F)
oder Spanisch (F)

'

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre

\

Chemie oder
Physik oder
Mathematik
(4-stiindig)

AF Il
Chemie oder
Physik oder
Mathematik

(4-stlindig)

\2

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre
oder Global Studies

1 siehe Seite 32



Priifungsfach 3
schriftlich geprift

Prifungsfach 4
schriftlich gepruft,
(sofern nicht bereits
Prafungsfach 3),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

Prifungsfach 5
mundlich geprft,
(sofern nicht bereits
Prifungsfach 3 oder 4),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

BERUFLICHES GYMNASIUM DER ERNAHRUNGSWISSENSCHAFTLICHEN RICHTUNG (EG)

Moglichkeiten, Prifungsfacher zu kombinieren

(Die Ficher des Wahlbereichs werden im Rahmen der Moglichkeiten der Schule angeboten.)

AF Il Ernahrung und Chemie (Profilfach)

AF Il Mathematik (5-stiindig)

AF | Deutsch (5-stlindig)

AF | Deutsch
(4-stlindig)

AF | Englisch (F)
oder Franzosisch (F)
oder Spanisch (F)

AF Il
Mathematik
(4-stiindig)

i

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre

\2

Bildende Kunst oder Musik
oder Deutsch (4-stindig)
oder Englisch (F), Fran-
zosisch (F), Spanisch (F),
Franzdsisch (N), Spanisch
(N), Russisch (N), Italienisch
(N) oder Chinesisch

AFII

Geschichte mit Gemein-
schaftskunde oder
Religionslehre oder Ethik
oder Wirtschaftslehre oder
Global Studies

AF Il

Biologie oder Physik oder
Informatik oder Biotechno-
logie oder Sondergebiete
der Biowissenschaften
oder Sondergebiete der
Erndhrungswissenschaften
oder Bioinformatik

Sport!

3

Deutsch (4-stiindig)
oder (weitere)
Fremdsprache (F)

AF 1l
Biologie oder Physik
oder Informatik

\2

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre
oder

Global Studies

AF | Englisch (F)
oder Franzosisch (F)
oder Spanisch (F)

o

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre

\

Biologie oder
Physik oder
Mathematik
(4-stiindig)

AF 1lI
Biologie oder
Physik oder
Mathematik

(4-stlindig)

\2

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre
oder Global Studies

1 siehe Seite 32
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Priafungsfach 3
schriftlich geprift

Priifungsfach 4
schriftlich geprift,
(sofern nicht bereits
Priifungsfach 3),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

Priifungsfach 5
mundlich gepruft,
(sofern nicht bereits
Prifungsfach 3 oder 4),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

36

BERUFLICHES GYMNASIUM DER SOZIAL- UND GESUNDHEITSWISSENSCHAFTLICHEN
RICHTUNG (SGG) - SCHWERPUNKT SOZIALES
Moglichkeiten, Prifungsfacher zu kombinieren

(Die Ficher des Wahlbereichs werden im Rahmen der Moglichkeiten der Schule angeboten.)

AF Il Padagogik und Psychologie (Profilfach)

AF Il Mathematik (5-stlindig)

AF | Englisch (F)
oder Franzoésisch (F)
oder Spanisch (F)

AF | Deutsch
(4-stiindig)

AF I Deutsch (5-stindig)

AF 11l

Mathematik

(4-stlindig)

!

AF 1
(Weitere) Fremdsprache (F)
oder Deutsch (4-stiindig)

AF Il
Geschichte mit Gemeinschaftskunde oder
Religionslehre oder Ethik oder Wirtschaftslehre

AF Il
Informatik oder Biologie oder Chemie oder Physik

\2

Bildende Kunst oder Musik oder Deutsch
(4-stlindig) oder Englisch (F), Franzésisch (F),
Spanisch (F), Franzésisch (N), Spanisch (N),
Russisch (N), Italienisch (N) oder Chinesisch

AF 1l

Geschichte mit Gemeinschaftskunde oder
Religionslehre oder Ethik oder Wirtschaftslehre
oder Global Studies oder Sozialmanagement

AF Il

Biologie oder Chemie oder Physik oder Informatik
oder Sondergebiete der Biowissenschaften oder
Sondergebiete der Erndhrungswissenschaften

Sport!

AF 1 Englisch (F)
oder Franzosisch (F)
oder Spanisch (F)

|
AF1
Weitere
Fremdsprache (F)
AF Il
Geschichte mit
Gemeinschafts-
kunde oder
Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre
AF Il
Informatik

\

Biologie oder
Chemie oder
Physik oder
Mathematik
(4-stlindig)

|
o

Biologie oder
Chemie oder
Physik oder
Mathematik
(4-stlindig)

\2

Bildende Kunst oder Musik
oder Englisch (F), Fran-
z6sisch (F), Spanisch (F),
Franzdsisch (N), Spanisch
(N), Russisch (N), Italie-
nisch (N) oder Chinesisch
AF Il

Geschichte mit Ge-
meinschaftskunde oder
Religionslehre oder Ethik
oder Wirtschaftslehre oder
Global Studies oder Sozial-
management

AF 1l

Biologie oder Chemie oder
Physik oder Informatik oder
Mathematik (4-stiindig)
oder Sondergebiete der
Biowissenschaften oder
Sondergebiete der Ernah-
rungswissenschaften
Sport!

1 siehe Seite 32



Priifungsfach 3
schriftlich geprift

Priifungsfach 4
schriftlich gepruft,
(sofern nicht bereits
Prafungsfach 3),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

Priifungsfach 5
mindlich geprift,
(sofern nicht bereits
Prifungsfach 3 oder 4),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

BERUFLICHES GYMNASIUM DER SOZIAL- UND GESUNDHEITSWISSENSCHAFTLICHEN
RICHTUNG (SGG) - SCHWERPUNKT GESUNDHEIT

Moglichkeiten, Prifungsfacher zu kombinieren

(Die Eicher des Wahlbereichs werden im Rahmen der Moglichkeiten der Schule angeboten.)

AF lll Gesundheit und Biologie (Profilfach)

AF Il Mathematik (5-stiindig)

AF | Deutsch (5-stlindig)

AF | Deutsch
(4-stlindig)

AF | Englisch (F)
oder Franzdsisch (F)
oder Spanisch (F)

AF Il
Mathematik
(4-stlindig)

'

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre

\2

Bildende Kunst oder Musik
oder Deutsch (4-stlindig)
oder Englisch (F), Fran-
zosisch (F), Spanisch (F),
Franzésisch (N), Spanisch
(N), Russisch (N), Italienisch
(N) oder Chinesisch

AFII

Geschichte mit Gemein-
schaftskunde oder
Religionslehre oder Ethik
oder Wirtschaftslehre oder
Global Studies oder
Sozialmanagement

AF Il

Chemie oder Physik oder
Informatik oder Sonderge-
biete der Biowissenschaf-
ten oder Sondergebiete der
Erndhrungswissenschaften
oder Bioinformatik

Sport!

3

Deutsch (4-stiindig)
oder (weitere)
Fremdsprache (F)

AF Il
Chemie oder Physik
oder Informatik

\2

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre
oder Global Studies
oder
Sozialmanagement

AF | Englisch (F)
oder Franzoésisch (F)
oder Spanisch (F)

o

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre

\2

Chemie oder
Physik oder
Mathematik
(4-stiindig)

AF Il
Chemie oder
Physik oder
Mathematik

(4-stlindig)

2

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre
oder Global Studies
oder
Sozialmanagement

1 siehe Seite 32
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Prifungsfach 1
schriftlich geprift

rifungsfach 2
schriftlich geprift

Priifungsfach 3
schriftlich gepraft

Prifungsfach 4
schriftlich geprift,
(sofern nicht bereits
Prifungsfach 3),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

Priifungsfach 5
mundlich geprift,
(sofern nicht bereits
Prifungsfach 3 oder 4),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

1 siehe Seite 32

BERUFLICHES GYMNASIUM DER TECHNISCHEN RICHTUNG (TG)

Moglichkeiten, Prifungsfacher zu kombinieren

(Die Ficher des Wahlbereichs werden im Rahmen der Moglichkeiten der Schule angeboten.)

AF lll Gestaltungs- und Medientechnik oder Informationstechnik oder Mechatronik
oder Technik und Management oder Umwelttechnik (jeweils Profilfach)

AF Il Mathematik (5-stiindig)

AF | Deutsch
(4-stiindig)

AF | Englisch (F)
oder Franzosisch (F)
oder Spanisch (F)

AF 1 Deutsch (5-stiindig)

AF Il
Mathematik
(4-stlindig)

I

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre?

\2

Bildende Kunst oder Musik
oder Deutsch (4-stiindig)
oder Englisch (F),
Franzosisch (F),

Spanisch (F),

Franzosisch (N),

Spanisch (N),

Russisch (N),

Italienisch (N) oder
Chinesisch

AF Il

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde oder
Religionslehre oder Ethik
oder Wirtschaftslehre?
oder Global Studies

AF 1l

Biologie oder

Chemie oder Physik

oder Informatik oder
Sondergebiete der Technik
Sport!

3

Deutsch (4-stiindig)
oder (weitere)
Fremdsprache (F)

AF 1l
Biologie oder
Chemie oder
Physik

\2

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre?
oder

Global Studies

AF | Englisch (F)
oder Franzoésisch (F)
oder Spanisch (F)

'

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre?

\

Biologie oder
Chemie oder
Physik oder
Mathematik
(4-stiindig)

AF Il
Biologie oder
Chemie oder
Physik oder
Mathematik
(4-stlindig)

\2

Geschichte mit
Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre
oder Ethik oder
Wirtschaftslehre?
oder Global Studies

2 Am TGTM Wirtschaftslehre mit Projektmanagement anstelle von Wirtschaftslehre



Priifungsfach 3
schriftlich geprift

Priifungsfach 4
schriftlich gepruft,
(sofern nicht bereits
Prafungsfach 3),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

Prifungsfach 5
mundlich geprft,
(sofern nicht bereits
Priafungsfach 3 oder 4),
gegebenenfalls
besondere Lernleistung

Moglichkeiten, Prifungsfacher zu kombinieren
(Die Eicher des Wahlbereichs werden im Rahmen der Moglichkeiten der Schule angeboten.)

BERUFLICHES GYMNASIUM WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN RICHTUNG (WG)

AF Il Volks- und Betriebswirtschaftslehre oder Internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre
oder Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen (jeweils Profilfach)

AF Il Mathematik (5-stlindig)

AF | Deutsch
(4-stlindig)

AF | Englisch (F)
oder Franzosisch (F)
oder Spanisch (F)

AF I Deutsch (5-stindig)

AF Il
Mathematik
(4-stlindig)

AF |
(Weitere) Fremdsprache (F) oder
Deutsch (4-stiindig)

AF Il

Geschichte mit Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre

oder Ethik

AF 1Nl
Informatik oder Biologie
oder Chemie oder Physik

2

Bildende Kunst oder Musik
oder Deutsch (4-stlindig) oder
Englisch (F), Franzésisch (F),
Spanisch (F), Franzésisch (N),
Spanisch (N), Russisch (N),
Italienisch (N) oder Chinesisch

AF Il

Geschichte mit Gemeinschaftskunde
oder Religionslehre oder Ethik

oder Global Studies oder
Wirtschaftsgeografie oder

Privates Vermdgensmanagement

AF Il
Physik oder Chemie oder Biologie oder
Informatik oder Wirtschaftsinformatik

Sport!

AF 1 Englisch (F)
oder Franzosisch (F)
oder Spanisch (F)

I

Weitere Fremdspra-
che (F)

AFII

Geschichte mit
Gemein-
schaftskunde

oder Religionslehre
oder Ethik

AF 1l
Informatik

2

Biologie oder
Chemie oder
Physik oder
Mathematik
(4-stiindig)

|
o

Biologie oder
Chemie oder
Physik oder
Mathematik
(4-stlindig)

2

Bildende Kunst oder Musik
oder Deutsch (4-stiindig)
oder Englisch (F), Fran-
z0sisch (F), Spanisch (F),
Franzésisch (N), Spanisch
(N), Russisch (N), Italienisch
(N) oder Chinesisch

AF Il

Geschichte mit Gemein-
schaftskunde oder Religi-
onslehre oder Ethik oder
Wirtschaftsgeografie oder
Global Studies oder Privates
Vermdgensmanagement
AF 1l

Biologie oder Chemie oder
Physik oder Informatik oder
Mathematik (4-stiindig) oder
Wirtschaftsinformatik

Sport!

1 siehe Seite 32
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4. Leistungsbewertung

4.1 PUNKTESYSTEM UND NOTEN
(siche Seite 8)

4.2 KLAUSUREN UND ANDERE
LEISTUNGSNACHWEISE

Die Anzahl der zu schreibenden Klausuren ist
abhiingig von der Stundenzahl eines Kurses. Im
Einzelnen hierzu die folgende Ubersicht:

MINDESTANZAHL KLAUSUREN

STUNDENZAHL DES KURSES

IN JAHRGANGSSTUFE ...

6-stlindig (Profilfach) 2

4- und 5-stlindig 2 2 1

2- und 3-stlndig

(Ausnahme Sport und Seminarkurs)

Neben den Klausuren miissen Sie andere gleich-
wertige Leistungsnachweise (GFS) erbringen, die
sich insbesondere auf schriftliche Hausarbeiten,
Projekte, darunter auch experimentelle Arbeiten
im naturwissenschaftlichen Bereich, Referate,
miindliche, gegebenenfalls auch auflerhalb der
stundenplanmifligen Unterrichtszeit terminierte

Priifungen oder andere Prisentationen beziehen.
Diese Leistungen sind von Ihnen in den ersten drei
Schulhalbjahren der Jahrgangsstufen in drei zu
wihlenden Fichern zu erbringen. Die Wahl dieser
Ficher erfolgt spitestens innerhalb von sechs
‘Wochen nach Beginn des Unterrichts im ersten
Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 1.

Die Fachlehrkrifte sorgen fiir eine Koordination
dieser Leistungsfeststellungen (GFS) und bestim-
men tiber die Verteilung der zu erbringenden Leis-
tungen auf die einzelnen Schulhalbjahre. Dariiber
hinaus besteht das Recht zu einer gleichwertigen
Leistungsfeststellung (GFS) in einem weiteren
Fach; die Wahl erfolgt spitestens mit dem Eintritt
in das vierte Schulhalbjahr.

4.3 NIVEAUBESTATIGUNG NACH DEM
GEMEINSAMEN EUROPAISCHEN REFERENZ-
RAHMEN FUR SPRACHEN (GER)

Im Zeugnis fiir die Allgemeine Hochschulreife
wird Thnen eine Niveaubestitigung nach GER
(Gemeinsamer Europiischer Referenzrahmen)
ausgebracht, wenn die diesbeziiglichen Vorausset-
zungen erfillt sind.

5. Gesamtqualifikation

Die Gesamtqualifikation ist fiir die Zuerkennung
der allgemeinen Hochschulreife mafigebend.

Sie setzt sich aus der Summe der zwei folgenden
Blocke zusammen.

5.1 BLOCK I

LEISTUNGEN AUS DEN KURSEN

Im ersten Block konnen bis zu 600 Punkte erreicht
werden. Insgesamt miissen Sie hier mindestens 200
Punkte erreichen.

Es miissen mindestens 36 Kurse (mit jeweils mehr
als 0 Punkten) aus den Jahrgangsstufen 1 und 2
angerechnet werden.

Unter den 36 anzurechnenden Kursen miissen sein:

1. die vier Kurse des Schwerpunktfachs (Profil-
fachs); die Leistungen aus diesen Kursen werden
doppelt gewertet;

2. die Kurse der weiteren Priifungsficher;

3. weitere Kurse, je nach Richtung des Beruflichen
Gymnasiums, soweit nicht durch die fiinf
Priifungsficher bereits eingebracht (siche hierzu
die Tabelle auf Seite 41).

Hochstens 20 % der angerechneten Kurse diirfen
mit jeweils weniger als 5 Punkten in einfacher Wer-
tung bewertet, also unterbelegt, sein. Von 36 Kur-
sen diirfen somit hochstens 7,2 beziehungsweise

7 Kurse unterpunktet sein.



FACHER

e Profilfach

e Deutsch

e Fremdsprache /Niveau F oder N

e Geschichte mit Gemeinschaftskunde
* Mathematik

* Naturwissenschaft

e Informatik

® 2. Fremdsprache Niveau N

1 Eine Fremdsprache F oder N (nicht Chinesisch).

ZAHL DER KURSE

Ac BTG tc 866 Tc | We

N O O O O O N
NN A A DN RN A
NN A A DN RN A
[N T O O N NN
[T N O O NS O N
NN A A DD NN

2 AG, BTG, SGGG, TG: vier Kurse in einem der Facher Chemie oder Physik.

EG: vier Kurse in einem der Facher Biologie oder Physik,
SGGS: vier Kurse in einem der Féacher Biologie oder Chemie,
WG: vier Kurse in einem der Facher Biologie, Chemie oder Physik

3 Anzurechnen sind zwei Kurse der Jahrgangsstufen nur fiir Schilerinnen und Schiiler, welche hinsichtlich der zweiten Fremdsprache noch
nicht den fiir die Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife erforderlichen Unterricht besucht haben, sofern eine weitere Fremdspra-
che (nicht Chinesisch) fortgefiihrt und vollstandig abgerechnet wird. Kein Kurs der verpflichtend zu belegenden zweiten Fremdsprache

darf mit 0 Punkten bewertet sein.

Sie konnen entscheiden, ob zur Optimierung lhres
Abiturergebnisses mehr als 36 Kurse, bis maxi-
mal 40 Kurse, angerechnet werden. Damit kann
sich auch die Zahl der Kurse, die mit weniger als

5 Punkten angerechnet werden diirfen, erhohen.
Werden beispielsweise 40 Kurse eingebracht, diir-
fen auch von diesen héchstens 20 %, also 8 Kurse,
mit weniger als 5 Punkten bewertet sein.

Es ist nicht moglich, Bruchteile von Kursen auf
eine volle Kurszahl aufzurunden. Wer beispiels-
weise 39 Kurse in Block I der Gesamtqualifikation
einbringt (rechnerisch also 7,8 Kurse unterpunktet
einbringen konnte), kann nur 7 und nicht etwa 8
unterpunktete Kurse anrechnen lassen.

Fiir die Ermittlung der Anzahl der angerechneten
Kurse ist an dieser Stelle Folgendes zu beachten:
Wenn Sie die besondere Lernleistung in Block I
anrechnen lassen, gilt dies als Anrechnung von
2Kursen. Fiir das Schwerpunktfach (Profilfach)
bringen Sie 4 Kurse ein, auch wenn die Ergebnisse
der Kurse des Schwerpunktfachs (Profilfachs)

bei der Ermittlung der Gesamtpunktzahl doppelt
gewertet werden.

Ermittlung der Gesamtpunktzahl der eingebrach-
ten Kurse:

Wenn Sie 36 Kurse in Block I einbringen, sind die
Punktzahlen der eingebrachten Kurse zu addieren;
dabei werden die in den Kursen des Schwerpunkt-
fachs (Profilfachs) erreichten Punkte genauso
doppelt gewertet wie die in der besonderen Lern-
leistung erzielte Gesamtpunktzahl.

‘Werden mehr als 36 Kurse angerechnet, wird die
fiir Block I erreichte Punktzahl ermittelt, indem die
Summe der in den angerechneten Kursen erreich-
ten Punkte (einschlieflich der doppelt gewerteten
Punkte im Schwerpunktfach und gegebenenfalls in
der besonderen Lernleistung) durch die Anzahl der
angerechneten Kurse dividiert und der Quotient
mit 40 multipliziert wird. Bei der Ermittlung der
Zahl der anzurechnenden Kurse werden fiir das
Schwerpunktfach acht Kurse und gegebenentfalls
fiir die besondere Lernleistung zwei Kurse zu
Grunde gelegt. Ein nicht ganzzahliges Ergebnis
wird in tiblicher Weise gerundet.

Beispiel:

Sollen 38 Kurse, bei denen insgesamt 430 Punkte
erreicht wurden, eingebracht werden, berechnet
sich die Punktzahl fiir Block I wie folgt:

430: (38 + 4) x 40 = 409,52, d. h. 410 als Punkt-
summe aus den angerechneten Kursen.

* Wegen der Doppeltgewichtung der 4 Kurse des Schwerpunktfachs
(Profilfachs) ist in der Klammer die Zahl 4 zu addieren.

M
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5.2 BLOCK Il

LEISTUNGEN AUS DER ABITURPRUFUNG
Im zweiten Block kdnnen bis zu 300 Punkte er-
reicht werden. Er besteht aus der Summe der in der
Abiturpriifung erreichten Punkte. In diesem Block
miissen mindestens 100 Punkte erreicht werden.
Dabei miissen in drei Priifungsfichern mindestens
je 20 Punkte erreicht werden, darunter mindestens
ein Fach auf erhdhtem Anforderungsniveau (also
das Schwerpunktfach und/oder das 5-stiindig
belegte Kernkompetenzfach Deutsch oder Ma-
thematik). In jedem Ihrer Priifungsficher miissen
Sie mindestens vier Punkte in vierfacher Wertung
erreichen, also wenigstens jeweils einen Punkt.

Dabei sind die Punkte der Abiturpriifung wie folgt

zu ermitteln:

» Whurde in einem Fach nur schriftlich oder nur
miindlich gepriift, ist die in der Priifung erreich-
te Punktzahl vierfach zu werten.

» Wurde in einem Fach schriftlich und miindlich
gepriift, wird die in der schriftlichen Priifung
erreichte Punktzahl zweifach und die in der
miindlichen Priifung erreichte Punktzahl
einfach gewichtet. Die ermittelte Summe wird
durch drei geteilt und mit vier multipliziert, so
dass sich auch hier eine vierfache Wertung ergibt
(Zur Ermittlung der in die Gesamtqualifikation
eingehenden Punkte siche Tabelle auf Seite 14).

e Fiir den Fall, dass Thre Priifung im miindlichen
Priifungsfach (5. Priifungsfach) mit null Noten-
punkten bewertet wird, findet eine zusitzliche
miindliche Priifung in diesem Fach statt, um
die Abiturpriifung bestehen zu kénnen. Die in
der Zusatzpriifung erreichte Punktzahl wird
durch zwei geteilt und danach das ungerundete
Ergebnis vierfach gewertet. Daher miissen Sie
zum Bestehen in der Zusatzpriifung mindestens
zwei Notenpunkee erreichen. Eine freiwillige
Meldung fiir die miindliche Zusatzpriifung ist
nicht moglich.

¢ Inden Fremdsprachen besteht die schriftliche
Abiturpriifung aus einem schriftlichen Teil und
einer Kommunikationspriifung. Bei der Festle-
gung des Gesamtergebnisses der schriftlichen
Priifung wird das Ergebnis des schriftlichen
Teils dreifach, das der Kommunikationspriifung
einfach gewichtet.

Weil die Kommunikationspriifung Teil der
schriftlichen Priifung ist, kann in der Fremdspra-
che - wie in allen schriftlichen Prifungsfichern -
eine zusitzliche miindliche Priifung durchgefiihrt
werden. In diesem Fall, wird fiir die Ermittlung der
Gesamtpunktzahl der Priifung das Ergebnis der
schriftlichen Priifung, das auf den Leistungen im
schriftlichen Teil der Priifung und in der Kommu-
nikationspriifung beruht, wie in anderen Fichern,
in denen schriftlich und miindlich gepriift wurde,
zweifach und das Ergebnis der zusitzlichen miind-
lichen Priifung einfach gewichtet.

Tabelle fiir die Ermittlung des Priifungsergebnis-
ses bei schriftlicher und miindlicher Prifung und
Berechnungsformel siehe Seite 14.

Sie haben unter bestimmten Bedingungen die
Moglichkeit, sich anstelle des 4. oder 5. Priifungs-
fachs der Abiturpriifung eine besondere Lernleis-
tung (siche Seite 31) anrechnen zu lassen.

Wird Sport als 5. Priifungsfach gewihlt, wird

bei der Feststellung des Ergebnisses der Priifung
das im fachpraktischen Teil der Priifung erzielte
Ergebnis zweifach und das im miindlichen Teil der
Priifung erzielte Ergebnis einfach gewichtet.

Zur Anrechnung der besonderen Lernleistung
siche Seite 31.



5.3 SCHEMA FUR DIE GESAMTQUALIFIKATION IM ABITUR

BLOCK |
Leistungen aus den Kursen

(mindestens 200 bis maximal 600 Punkte, es miissen 36 bis 40 Kurse

angerechnet werden, hochstens 20% der angerechneten Kurse diirfen
bei einfacher Wertung mit weniger als 5 Punkten bewertet sein,
kein angerechneter Kurs darf mit 0 Punkten bewertet sein). Die Tabelle
berticksichtigt die individuelle Belegung und Klammerung der Kurse nicht.

1. Hj. 2. Hj. 3. Hj. 4. Hj.
Profilfach 2x15 2x15 2x15 2x15
Mathematik 15 15 15 15
(gAN oder eAN)
Deutsch 15 15 15 15
(gAN oder eAN)
Fremdsprache 15 15 15 15
Geschichte mit 15 15 15 15
Gemeinschaftskunde
Naturwissenschaft 15 15 15 15
Informatik 15 15 15 15
(2-4 Kurse)'
Ggf. 2. Fremdsprache 15 15 15 15
(2-4 Kurse) ?
8-14 weitere Kurse °° 15 15 15 15

gegebenenfalls
weitere Kurse

BLOCK Il
Leistungen aus der Abiturpriifung

(mind. 100 bis max. 300 Punkte, in

drei Prifungsfachern miissen jeweils
mindestens 20 Punkte erreicht werden,
kein Prifungsfach darf mit 0 Punkten
bewertet sein)

Profilfach
- schriftlich
(vierfache
Wertung)

4x15

2. Priifungsfach
Deutsch oder
4x15 Mathematik (eAN)
- schriftlich
(vierfache Wertung)

3. Priifungsfach
- schriftlich
(vierfache
Wertung)

4x15

4, Priifungsfach
- schriftlich
(vierfache
Wertung)*

4x15

5. Priifungsfach
— mundlich
(vierfache
Wertung)*

4x15

GESAMTERGEBNIS: Summe der insgesamt erreichten Punkte (mindestens 300 bis maximal 900 Punkte)

1 In Informatik missen vier Kurse belegt werden. Mindestens zwei dieser vier Kurse missen
angerechnet werden. Welche Kurse angerechnet werden, obliegt der Wahl des Priiflings.

2 Anzurechnen sind mindestens zwei Kurse der Jahrgangsstufen nur fiir Schiilerinnen und
Schiiler, welche hinsichtlich der zweiten Fremdsprache noch nicht den fiir die Zuerkennung
der allgemeinen Hochschulreife erforderlichen Unterricht besucht haben, sofern alle vier
Kurse einer weiteren Fremdsprache (nicht Chinesisch) angerechnet werden. Welche Kurse
angerechnet werden, obliegt der Wahl des Priflings. Kein Kurs der verpflichtend zu
belegenden zweiten Fremdsprache darf mit 0 Punkten bewertet sein.

3 Neben den Kursen, die angerechnet werden missen, gibt es weitere Kurse, die angerechnet
werden konnen. Insgesamt miissen mindestens 36 Kurse und dirfen maximal 40 Kurse
angerechnet werden. Wenn mehr als 36 Kurse, maximal 40 Kurse, eingebracht werden, wird
die fir Block | erreichte Punktzahl ermittelt, indem die Summe der in den angerechneten
Kursen erreichten Punkte (einschlieRlich der doppelt gewerteten Punkte im Schwerpunktfach
(Profilfach) und gegebenenfalls in der besonderen Lernleistung) durch die Anzahl der
angerechneten Kurse dividiert und der Quotient mit 40 multipliziert wird. Bei der Ermittlung
der Zahl der anzurechnenden Kurse werden fiir das Schwerpunktfach (Profilfach) acht Kurse
und gegebenenfalls fiir die besondere Lernleistung zwei Kurse zu Grunde gelegt.

4 Die besondere Lernleistung kann unter bestimmten Bedingungen auf das 4. Priifungsfach
oder die miindliche Priifung (5. Priifungsfach) angerechnet werden.

5 Wird die besondere Lernleistung nicht auf das 4. oder 5. Priifungsfach angerechnet, kann sie
in zweifacher Wertung (= zwei Kurse) im Bereich der Leistungen aus weiteren Fachern im
Block | angerechnet werden.

Gesamtpunktzahl

Die Punktzahl in der Gesamtqualifikation ergibt die
Durchschnittsnote im Abitur nach Tabelle Seite 13.

BLOCK I
max. 600 Punkte BLOCK I

___________ max. 300 Punkte

GESAMTQUALIFIKATION:
mindestens 300 bis maximal 900 Punkte
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Abitur 2026 - Berufliche Gymnasien

6. Zeitlicher Uberblick

> Vor Eintritt in das Berufliche Gymnasium
entscheiden Sie Uber das Schwerpunktfach (Profilfach).

> Vor Eintritt in die Jahrgangsstufe 1
entscheiden Sie, welche Kurse Sie belegen. Dabei entscheiden Sie auch, ob Sie Deutsch oder
Mathematik 5-stlindig auf erhdhtem Anforderungsniveau (eAN) belegen.

> Im dritten Schulhalbjahr der Kursstufe (= Qualifikationsphase)

entscheiden Sie

* nach Ausgabe des Zeugnisses flr das zweite Schulhalbjahr, spatestens zwei Wochen nach Beginn
des Unterrichts des dritten Schulhalbjahres, welche Facher schriftliche Priifungsfacher sein sollen
und ob gegebenenfalls die besondere Lernleistung als schriftliches Prifungsfach angerechnet
werden soll.

e (ber die Form des mundlichen Teils der schriftlichen Abiturprifung (Einzel- oder Tandemprifung),
sofern Sie eine Fremdsprache als schriftliches Prifungsfach wahlen.

> Im vierten Schulhalbjahr der Kursstufe

entscheiden Sie

¢ einen Schultag nach Ausgabe des Zeugnisses flir das dritte Schulhalbjahr, in welchem Fach Sie
mindlich geprift werden wollen.

* spatestens am auf die Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Priifung folgenden Schultag,
ob Sie statt der Teilnahme an der mindlichen Prifung (5. Prifungsfach) die besondere Lernleistung
anrechnen lassen wollen, und eventuell, in welchen Fachern der schriftlichen Prifung Sie auch
mindlich geprift werden wollen.

* spatestens am nachsten Schultag nach Ausgabe des Zeugnisses fir das vierte Schulhalbjahr,
welche weiteren Kurse zusatzlich zu den verpflichtend einzubringenden Kursen angerechnet
beziehungsweise nicht angerechnet werden sollen. Dabei kann auch die besondere Lernleistung
angerechnet werden, sofern sie nicht in Block || der Gesamtqualifikation angerechnet wird.

7. Nichtbestehen und
Wiederholung

Die Jahrgangsstufe 1 kann gemif § 40 der Ausbildungs- und Priifungsordnung Berufliche Gymnasien
(BGVO) einmal freiwillig wiederholt werden, sofern die Eingangsklasse noch nicht wiederholt wurde.
Die Wiederholung der Abiturpriifung ist einmal bei Nichtbestehen moglich. Im Einzelnen wird verwie-
sen auf Seite 20 (§ 40 BGVO).



Sonstiges

1. FACHHOCHSCHULREIFE

Wer die gymnasiale Oberstufe frithestens nach
Abschluss des zweiten Halbjahres der ersten Jaht-
gangsstufe des Kurssystems ohne Abitur verlisst,
hat bei Erreichen bestimmter Mindestleistungen
den schulischen Teil der Fachhochschulreife

ohne besondere Priifung erworben. Wer die
Voraussetzungen fiir den schulischen Teil erfiille,
kann hieriiber auf Antrag von seiner Schule eine
Bescheinigung erhalten. Mit dieser ist aber noch
keine Studienberechtigung verbunden.

Das Zeugnis der Fachhochschulreife, mit dem
dann die Berechtigung fiir ein Studium an Hoch-
schulen fiir angewandte Wissenschaften (Fach-
hochschulen) verbunden ist, erhilt, wer neben den
Voraussetzungen fiir den schulischen Teil auch die
Voraussetzungen fiir den berufsbezogenen Teil
der Fachhochschulreife erfiillt.

Fiir den schulischen Teil der Fachhochschulreife
sind folgende Leistungen zu erbringen:

1. Im allgemein bildenden Gymnasium und der
gymnasialen Oberstufe einer Gemeinschaftsschule
miissen
a) in zwei Leistungsfichern, darunter mindestens
in einem der Ficher Deutsch, Mathematik
oder einer Fremdsprache, je zwei Kurse belegt
und bei einfacher Wertung mindestens
20 Punkte erreicht sein,
b) in weiteren Fichern elf Kurse belegt sein und
¢) in mindestens 60 Prozent der insgesamt
anzurechnenden Kurse mindestens jeweils
5 Punkte erreicht sein, hierunter zwei Kurse
aus Leistungsfichern.

2. Im Beruflichen Gymnasium miissen

a) im Schwerpunktfach (Profilfach) sowie in dem
auf erhdhtem Anforderungsniveau gewihlten
Kernkompetenzfach (Deutsch oder Mathematik)
je zwei Kurse belegt und bei einfacher Wertung
mindestens 20 Punkte erreicht sein,

b) in weiteren Fichern elf Kurse belegt sein,

¢) in mindestens 60 % der insgesamt anzurechnen-
den Kurse mindestens jeweils 5 Punkte erreicht
sein, hierunter zwei Kurse aus Buchstabe a).

Unter den anzurechnenden Kursen miissen

folgende Ficher oder Fichergruppen mit je zwei

Halbjahreskursen aus einem Fach enthalten sein:

1. Deutsch;

2. Englisch, Franzosisch, Latein oder eine andere
Fremdsprache; die Kurse miissen zur Erfiillung
der Mindestverpflichtung in der Fremdsprache
dienen konnen;

3. Mathematik;

4. Geschichte, Gemeinschaftskunde oder Geschich-
te als Kombinationsfach;

5. Biologie, Chemie oder Physik.

Aufler den unter Nummern 1 bis 5 genannten Fi-

chern und Kursen konnen nach Wahl aus weiteren

Fichern hochstens je zwei Halbjahreskurse angerech-

net werden.

Es werden nur Kurse angerechnet, die ausschlief3-
lich in zwei aufeinanderfolgenden - einheitlich
festgelegten - Schulhalbjahren besucht wurden.
Mit der Note ,ungeniigend” (0 Punkte) bewertete
Kurse kdnnen nicht eingebracht werden. Themen-
oder inhaltsgleiche Kurse konnen nur einmal
berticksichtigt werden.

Die Wahl trifft die Schiilerin oder der Schiiler.
Die einzubringenden Kurse sind mit Ausnahme
der Kurse in zwei Leistungsfichern an den allge-
mein bildenden Gymnasien und den Gemein-
schaftsschulen, die doppelt gewichtet werden,
einfach zu werten. Welche beiden Leistungsficher
doppelt gewichtet werden sollen, entscheidet die
Schiilerin oder der Schiiler.

Das Endergebnis des schulischen Teils der Fach-
hochschulreife ergibt sich nicht allein durch die
Addition der in den einzelnen Kursen erzielten
Punkte, sondern muss mit Hilfe einer von der
Kultusministerkonferenz vorgegebenen Formel
ermittelt werden.

Fiir den berufsbezogenen Teil der Fachhochschul-

reife ist nachzuweisen:

1. Eine mindestens zweijihrige Berufsausbildung
in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach
dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerks-
ordnung oder in einem gleichwertig geregelten
Ausbildungsberuf oder
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2. eine mindestens zweijihrige schulische Berufs-
ausbildung, gegebenenfalls in Verbindung mit
einem Berufspraktikum oder

3. eine mindestens zweijihrige Berufsausbildung
in einem offentlich-rechtlichen Dienstverhiltnis
oder

4. ein mindestens einjihriges Praktikum in einem
Betrieb oder Unternehmen der Wirtschaft
oder in einer vergleichbaren aulerschulischen
Einrichtung (zum Beispiel Kindertagesstiltte,
Altenheim/Pflegeheim, Krankenhaus) oder

5. ein freiwillig abgeleistestes soziales oder dkolo-
gisches Jahr, der Wehr- oder Wehrersatzdienst-
oder der Bundesfreiwilligendienst (mindestens
einjihrig).

Dem Praktikum nach Nummer 4 ist eine einjih-
rige durchgehende Teilnahme an einer Berufsaus-
bildung nach den Nummern 1 bis 3 gleichgestellt.
Abgeleistete Dienste im Rahmen eines freiwilligen
sozialen oder 6kologischen Jahres, des Wehr- oder
Wehrersatzdienstes oder des Bundesfreiwilligen-
dienstes von unter einem Jahr werden auf die Dau-
er des Praktikums nach Nummer 4 angerechnet.

Das einjihrige Praktikum nach Nummer 4 dient
dem Kennenlernen der Arbeitswelt und hat
Ausbildungscharakter. Die Praktikantinnen und
Praktikanten sollen in ihrem Praktikum einen
moglichst umfassenden Uberblick iiber betriebli-
che Abliufe erhalten und mit den Anforderungen
der Arbeitswelt in einem Beruf vertraut gemacht
werden. Sie sollen in verschiedene Arbeitsbereiche
des Betriebs, in dessen Aufbau und Organisation
sowie in Personal- und Sozialfragen eingefiihrt
werden. Die Durchfithrung des Praktikums ist
der Schule durch eine Bescheinigung des Betriebs
oder der Einrichtung nachzuweisen. Aus der
Bescheinigung miissen die Dauer der Beschifti-
gung, der zugewiesene Aufgabenbereich oder die
zugewiesenen Aufgabenbereiche und die Fehltage
hervorgehen. Da die Schule tiber die Anerken-
nung eines Praktikums entscheidet, empfiehlt
sich eine Abstimmung mit der Schule, bevor das
Praktikum aufgenommen wird.

Das Zeugnis der Fachhochschulreife wird von
der Schule ausgestellt, an dem der schulische Teil
der Fachhochschulreife erworben wurde. Die auf
diesem Weg erworbene Fachhochschulreife ist -
mit Ausnahme von Bayern und Sachsen - in allen
Bundeslindern anerkannt.

2. AUSLANDSAUFENTHALTE

Die Dauer von Auslandsaufenthalten kann bis

zu einem Schuljahr betragen. Es gibt zahlreiche
Vereine und Austauschorganisationen, deren
Hilfe Sie bei der Vorbereitung und Durchfithrung
Ihres Auslandsaufenthaltes in Anspruch nehmen
konnen.

Wenn Sie sich im Verlauf der Einfithrungsphase
zum Schulbesuch im Ausland entscheiden, kann
Thnen diese Zeit auch auf den Schulbesuch in
Baden-Wiirttemberg angerechnet werden. Das
heiflt, Sie miissen das Schuljahr nicht wiederholen.
Voraussetzung dafiir ist, dass Sie im Ausland an
einem Einzelschiileraustausch teilgenommen und
dort die Schule besucht haben. Am Beruflichen
Gymnasium ist diese Anrechnung nicht moglich.
Eine Anrechnung der im Ausland erreichten
Leistungen auf die Qualifikationsphase ist nicht
moglich. Alle vier Halbjahre der Qualifikations-
phase miissen belegt werden.

Weiterhin gilt: Schiilerinnen und Schiiler der
gymnasialen Oberstufe, die in die erste Jahr-
gangsstufe versetzt wurden, haben einen dem
Realschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand.
Schiilerinnen und Schiiler, die nach Teilnahme an
einem lingerfristigen Einzelschiileraustausch mit
dem Ausland ohne Versetzungsentscheidung in
die Kursstufe aufgenommen worden sind, erwer-
ben einen dem Realschulabschluss gleichwertigen
Bildungsstand, wenn am Ende der 1. Jahrgangsstu-
fe nicht mehr als 20 Prozent der anzurechnenden
Kurse mit weniger als 5 Punkten in einfacher
Wertung bewertet sind.

Ganz wichtig ist, dass Sie sich vor dem Auslands-
aufenthalt griindlich von Ihrer Schule beraten
lassen.



EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT

Auf Wunsch kénnen sich Schiilerinnen und Schii-
ler ihre ehrenamtlichen Titigkeiten im auflerschu-
lischen Bereich von den betreffenden Vereinen
der Sportbiinde, der Musik- und Laienverbinde,
den anerkannten Trigern der freien Jugendarbeit
sowie der sozialen Dienste auf einem Zeugnisbei-
blatt bescheinigen lassen. Das Formular gibt es in
den Schulsekretariaten.

Ehrenamtliche Aufgaben im schulischen Bereich,
zum Beispiel in Chor oder Orchester, Mentorenti-
tigkeit, Arbeitsgemeinschaften und SMV (Schii-
lermitverantwortung), werden auf ihren Wunsch
unter der Rubrik , Bemerkungen® im Zeugnis
eingetragen.

STUDIENGANGE IN KUNSTLERISCHEN
FACHERN

Schiilerinnen und Schiiler, die an einer Pidagogi-
schen Hochschule des Landes das Haupt- bezie-
hungsweise Nebenfach Musik beziehungsweise
Kunst studieren mochten, bendtigen neben der
Hochschulzugangsberechtigung eine erfolgreich
absolvierte Eignungspriifung. Dabei sind Fihig-
keiten nachzuweisen, die in den Studiengiingen
Musik beziehungsweise Kunst fiir die Lehrimter
an Grundschulen, Haupt-/Werkreal- und Real-
schulen erforderlich sind. Die Priifung hat auch
beratenden Charakter. Alle Studienginge an einer
Musikhochschule und Kunsthochschule setzen
eine etfolgreich absolvierte Aufnahmepriifung
voraus.

Interessierten Schiilerinnen und Schilern wird
geraten, rechtzeitig die Melde- und Priifungster-
mine beim Sekretariat der vorgesehenen Pidago-
gischen Hochschule beziehungsweise Musik- oder
Kunsthochschule zu erfragen.

SPORTEINGANGSPRUFUNG

Die Studienginge an den Instituten fiir Sportwis-
senschaft setzen eine erfolgreiche Absolvierung
einer Aufnahmeprifung voraus. Den Termin der
Aufnahmepriifung geben die Institute fiir Sport-
wissenschaft bekannt.

WAS KOMMT NACH DEM ABITUR?

Mit dem Abitur stehen viele Wege in eine erfolg-
reiche Zukunft offen. Die meisten Abiturientin-
nen und Abiturienten entscheiden sich fiir ein
Studium, wobei eine Vielzahl iiber eine berufliche
Schule an die Hochschule gelangt. Viele Abituri-
entinnen und Abiturienten interessieren sich aber
auch fiir eine berufliche Ausbildung nach dem
dualen Modell. Dabei bedeutet die Wahl eines
Studienfachs oder einer bestimmten Ausbildung
keine Entscheidung fiir immer. Eine Ausbildung
oder ein Studium sind Grundlagen der weiteren
beruflichen Entwicklung, die vielfiltige Wege
gehen kann.

Die Entscheidung fiir ein Studien- und Berufsziel

hingt von den eigenen Interessen und Fihigkeiten

ab. Um sich angesichts der groflen Fiille der Mog-

lichkeiten orientieren zu konnen, braucht man

Zeitund Geduld. Allein in Baden-Wiirttemberg

gibt es rund 1.600 grundstindige Studienangebote

und tiber 350 Ausbildungsberufe. ™ IE
Auf dem Weg zum passenden Studienfach/Beruf

kann die Servicestelle Studieninformation, -orien-

tierung und -beratung (SIOB) mit ihren vielfiltigen E
Info-Angeboten weiterhelfen, so zum Beispiel auf

ihrer Internetseite unter www.studieninfo-bw.de E
(QR-Code oben), tiber die ,Studienbotschafter®

an den Schulen, den Orientierungstest
www.was-studiere-ich.de (QR-Code unten) oder

durch ein zweitigiges ,BEST-Seminar®. E ;'
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Kurswahlbogen fur J1 und J2, Abiturjahr 2026

Muster-Gymnasium Stuttgart
Allgemein bildendes Gymnasium Baden-Wirttemberg

Status Kurswahl:

Prijfungsfécher Name, Vorname, geb.
1. (L) s Klasse/KG, Tutor
2. (L) s Sprachenfolge, Profil
3. (L) s Konfession Sch.-ID:
4. (B) m** Wechsel von Religion / nein ja Abmeldung am:
Ethik nach der Eingangs-
5. (B) m** phase
1 2 3 4 5 6 | 7 [ 8 [ o9 10 11
Aufgaben- Facher Beleg- | Bele- | Priifung | Wochenstunden in den Kursen Zahl
felder pflicht | 9ung in den Halbjahren der
L/B s/m pro Kurse
o [ 911 1.2 | g2 | g2.2
Deutsch 4 Hj. 5/3
Englisch 5/3
Franzdsisch 5/3
AF | Latein 5/3
] Griechisch s 5/3
sprachlich- Russisch 1FS 5/3
literarisch- Soanisch 53
kiinstle- panisc
risch Italienisch 5/3
Portugiesisch 5/3
Bildende Kunst 4 Hj. 5/2
Musik 1 Fach 5/2
Geschichte 4 Hj. 5/2
AF Il X .
Geographie 2 0.4 Hj. 5/2
gesell- Gemeinschaftskunde 2 0.4 Hj. 5/2
schaftswis- Religionslehre 4 Hj. 5/2
senschaft- Ethik 1 Fach 5/2
lich Wirtschaft 4 Hj. 5
Mathematik 4 Hj. 5/3
AF Il Biologie 4 Hj. 5/3
mathematisch- Chemie mind. 5/3
naturwissen- : 1NW
schaftlich-tech Physik 513
nisch NwT 4 Hj.*** 3
Sport 4 Hj. 5/2
AF*: Bes. Lernleistung (2) 3
Astronomie (2) 2
Literatur (2) 2
bg%?cl:-h Literatur und Theater | (2 0. 4) 2
(mbgliche Phllosophlle (2) 2
Belegung) Psychologie (2) 2
VK Mathematik (20.4) 2
VK Sprache (20.4) 2
Summen 3L 5P -~
* Bitte Zuordnung zu einem Aufgabenfeld (1, II, Ill) angeben. ** Endgultige Festlegung Ende 3. Kurshalbjahr. *** Kann 2. Naturwissenschaft ers R
Ich bestatige die Richtigkeit meiner Angaben. 5 ; E
N\}),
Schiiler/in Erziehungsberechtigte/r -~

Datum, Unterschrift

Kultusministerium Baden-Wiirttemberg, ASV-BW

Datum, Unterschrift



Kurswahlprotokoll fur J1 und J2, Abiturjahr 2026

Muster-Gymnasium Stuttgart i Status Kurswahl: OK
Allgemein bildendes Gymnasium Baden-Wiurttemberg -
Prufungsfacher Name, Vorname, geb. Musterle, Max, 14.07.2008
1 (L) Deutsch s Klasse/KG, Tutor K1/3 WIS
2. (L) Physik s Sprachenfolge, Profil E, F NwT
3. (L) Sport s Konfession EV Sch.-ID:
4. (B) Mathematik Wechsel von Religion / nein ja Abmeldung am:
Ethik nach der Eingangs-
5. (B) Geschichte m** phase X
1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 [ o9 10 11
Aufgaben- Facher Beleg- | Bele- | Priifung | Wochenstunden in den Kursen Z:hl
felder flicht | 9ung in den Halbjahren er
P L/B s/m pro Kurse
Kurs J1.1 J1.2 | J21 J2.2
Deutsch 4 Hj. L s 5/3 5 5 5 5 4
Englisch B 5/3 3 3 3 3 4
Franzdsisch 5/3
AF | Latein 5/3
Griechisch 4 Hj. 5/3
sprachlich- Russisch mind. 5/3
literarisch- Spanisch 1FS 53
kiinstle- panisc
risch Italienisch 5/3
Portugiesisch 5/3
Bildende Kunst 4 Hj. 5/2
Musik 1 Fach B 5/2 2 2 2 2 4
AF Il Geschichte 4 Hj. B m 5/2 2 2 2 2 4
Geographie 2 0.4 Hj. B 5/2 2 2 2
gesell- Gemeinschaftskunde 2 0.4 Hj. B 5/2 2 2 2
schaftswis- Religionslehre 4 Hj. 5/2
senschaft- Ethik 1 Fach B 5/2 2 2 2 2 4
lich Wirtschaft 4 Hj. 5
Mathematik 4 Hj. B m 5/3 3 3 3 3 4
AF Il Biologie 4Hi. B 5/3 3 3 3 3 4
mathematisch- Chemie mind. 5/3
naturwissen- ; 1NW
schaftlich- Physik - L s 5/3 5 5 5 5 4
technisch NwT 4 Hj. 3
Sport 4 Hj. L s 5/2 5 5 5 5 4
AF*: Bes. Lernleistung (2) 3
Literatur und Theater (20.4) 2 2 2 2 2 4
Wabhl- 2
bereich 2
(mogliche 5
Belegung)
2
2
2
_—
Summen 3L 5P 34 34 34 34 =724
’
* Bitte Zuordnung zu einem Aufgabenfeld (I, I, 1ll) angeben. ** Endgultige Festlegung Ende 3. Kurshalbjahr. *** Kann 2. Natunmssen;cha‘frrset " Y
-
/ ”
Ich bestatige die Richtigkeit meiner Angaben. -
-
-
Schiiler/in Erziehungsberechtigte/r -

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift

Kultusministerium Baden-Wirttemberg, ASV-BW



ZEUGNIS DER ALLGEMEINEN HOCHSCHULREIFE

Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort sowie Name der Schule

Max Musterle
14.07.2008, Musterstadt
Muster-Gymnasium Stuttgart

l. Leistungen in den beiden Jahrgangsstufen

Il. Leistungen in der Abiturprifung

Punktzahlen? . 1 Punktzahlen

1) 3) )

Fach 1. Hj. \ 2. Hj. \ 3. Hi. \ 4. Hj. Note Prifungsfach schriftl.] miindl. Note

Sprachlich-literarisch-kiinstlerisches Aufgabenfeld (1) 1. Deutsch (L)| 10| 11 | gut

Deutsch (L¥) 11109 |11 | 10 | gut 2. Physik (L)Y 11| - |gut

Englisch 08 | 09 | 09 | 08 | befriedigend | [3. Sport (L)| 10| -~ |gut

Musik 08 | 09 |(07)[(07)| befriedigend | |4. Mathematik -- | 07 | befriedigend

- e e e e 5. Geschichte -- | 10 | gut

- s | lll. Gesamtqualifikation und Durchschnittsnote

- - - - I Punktsumme (ggf. mit bes. Lernleistung) aus 40 Kursen, m,!ndeS‘tens 200,
wobei 2 LF doppelt gewichtet werden, umgerechnet auf 40 377 hochstens 600

- - == - e e Kurse gem. 40x452(Punktsumme)/48 Kurse Punkte

G llschaftswi haftliches Aufgabenfeld (Il indestens 100,

G!’;Ssec:i(;h?eSWISSenSc == 1u1 gaoegn e1 0( ) 12 [ gut Punktsumme aus den fiinf Priifungsfachern gméifggeﬁg 300

Gemeinschaftskunde 09 = - 05 befriedigend oder Punktsumme aus vier Priifungsfachern E p,izﬁéens 240

Geographie -- | 08 | 06 | -- | befriedigend

Ethik 09 | 09 | 10 | 10 | gut zuzliglich [ | onstens eo

Punktsumme der besonderen Lernleistung

in vierfacher Wertung

Punkte

Gesamtpunktzahl

mindestens 300,
B70 | héchstens 900
Punkte

Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld (lll)

Berechnung der Prifungspunktsummen:
schriftl. x 4 oder schriftl. x 8/3 + miindl. x 4/3 oder miindl. x 4

Mathematik 07 | 06 | 05 | 06 | ausreichend in Ziffern _in Buchstaben

Biologie 09 | 10 | 07 | 09 | befriedigend | [Purchschnittsnote 25  zwei Komma fiinf
Physik (L*) 131111 | 12 | gut gemaR Staatsvertrag  ©

- Bl Bl Bl R IV. In der Klasse unmittelbar vor Eintritt in die
—- I R R Jahrgangsstufe abgeschlossene Facher

Sport (L) 10| 09 | 09 | 10 | gut Fach Note

Wabhlbereich Franzosisch ausreichend
Literatur und Theater 10 | 10 |(09) |(09)| gut Naturwissenschaft und Technik | befriedigend

Chemie

befriedigend

Bildende Kunst

befriedigend

Besondere Lernleistung Anrechnung Nein|:| Ja, in Block | |__—| oder Block Il I:'

V. Sprachenfolge ¥

Thema

Bewertung (Punkte) \ --

Englisch GER®: B2, in Teilen C1
Franzésisch GER"- B
Zusatzqual.: --------

Arbeitsgemeinschaften/Bemerkungen

1) Die mit (L) gekennzeichneten Facher in Block | sind Leistungsfacher (Facher mit erhéhtem Anforderungsniveau),
zwei davon werden in Block | doppelt gewichtet (L*).

2) Notenpunkte von Kursen, die nicht angerechnet werden, sind in Klammern gesetzt.

3) Bei der Berechnung der Note sind alle Kurse einbezogen. Fiir die Umsetzung der Punkte in Noten gilt:

Punkte 15,14,13 | 12,11,10 | 09,08,07 | 06,05,04 | 03,02, 01 00

Note sehr gut gut befriedigend | ausreichend | mangelhaft | ungentigend

4) Niveau der erworbenen Kenntnisse in den angegebenen Fremdsprachen entsprechend dem

Gemeinsamen Europédischen Referenzrahmen fiir Fremdsprachen (GER)

Ort, Datum

Stuttgart, 30. Juni 2026
Vorsitzender des Priifungsausschusses

(Dienstsiegel der Schule)

Jens Aufsicht, OStD
Schulleiterin

Rita Rektor, OStD'in

Kultusministerium Baden-Wirttemberg, ASV-BW
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Auszug aus dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Berufliche Gymnasien)

Ubersicht fiir die Schiilerinnen und Schiiler zur Dokumentation ihrer Leistungen in den Jahrgangsstufen
und in der Abiturprifung.

(Druckzusatz)
ZEUGNIS DER ALLGEMEINEN HOCHSCHULREIFE
Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort sowie Name der Schule
I Leistungen in den Jahrgangsstufen (Qualifikationsphase) " Il. Leistungen in der Abiturpriifung
Punktzahlen in einfacher Wertung eP‘;ankrt‘.zahvl\::: ninn
I Priifungsfach piiib Note
Fach [TH.[2H [3.H. [ 4.1 Note? 9 schriftl. | mondl.
Sprachlich-literarisch-kiinstlerisches Aufgabenfeld (I) (Profilfach)

Ill. Gesamtqualifikation und Durchschnittsnote

Punktsumme aus __ Kursen (Block I} 1) mindestens 200,
[PmﬁIFach unlnri‘ sm‘onllnslod:l(::»gebrau\[ besondere | | :ﬁt‘:"h:tfsns 600

mindestens 100,
Punkt der fiinf Priifungsficher * | hfilughstens 300
(Block Il) Punkts

oder (ebenfalls Block ) 7 héchstens 240
Punk aus vier Priifungsfichern ? l—‘ Punkte
zuziiglich [ |

P derb deren Lernleistung |
in vierfacher Wertung —_—

Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld (1)

héchstens 60
Punkte

mindestens 300,
héchstens 900
Punkte

Gesamtpunktzahl |

Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld (Ill)

1) Bei der Anrechnung von mehr als 36 Kursen: Division der in den Kursen erreichten
durch die Zahl der angerechneten Kurse und Multiplikation des Quotien-
lan mit 40. Die im Profiifach erzielten Punkte werden doppslt gewertel, Fiir das Profil-

fach werden acht und g falls fur die zwei Kurse zu
Grunde gelegt.
2) Berechnung der Pur aus den Prifungsfach

|schriftlich x 4 o d e r schriftlich x 8/3 + miindlich x 43 o d e r miindlich x 4

in Ziffern in Buchstaben

Durchschnittsnote
gemaR Staatsvertrag

Wahlbereich

IV. In der Klasse unmittelbar vor Eintritt in die
Jahrgangsstufe abgeschlossene Facher

Fach Note

Besondere Lernleistung Anrechnung NeinD Ja, in Block | oder Block Il ]:]

Thema
i V. Fremdsprachen und Bemerkungen
Bewerlung (Punkte} l Note J In der ersten Fremdsprache und in der zweiten Fremd-
: Fo ; ; sprache st Unterricht in dem fiir den Erwerb der
1) Punkie von Kursen, die nicht fir die Gesamtqualifikation angerechnet werden, sind in Klammern gesetzt. . i v
[Die mit (8N} gekennzeichneten Fcher sind Fécher mit erhdhtem Anforderungsniveay. Allgemeinen Hochschulreife erforderlichen Umfang besucht worden.
2) Bei der Berechnung der Note sind alle Kurse einbezogen. Firr die Umsetzung der Punkle in Noten gil: (Am Beruflichen Gymnasium wurden in der ersten Fremdsprache
Kompetenzen auf dem Niveau GER® und in der
zweiten Fremdsprache Kompetenzen auf dem Niveau
Punkte 15, 14, 13 12,11, 10 09, 08, 07 06, 05, 04 03, 02, 01 aa GER* nachgewiesen."
Note sehr gut gut | befriedigend | ausreichend | mangelhaft | ungenigend B G"t‘_ i Europaischer Referenzrahmen fiir Sprachen
Ort, Datum

(Dienstsiegel der Schule)

Vorsitzende/r des Priifungsausschusses P ]

Schulleiterfin /

* Hinweis: Niveauausweis nur fur am BG angig belegle F P B_AH_A4_2022
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Wichtige Begrifte:
Berufliche Gymnasien

Einfithrungsphase

Qualifikationsphase
Kursstufe

Kurs- bzw.
Schulhalbjahre

Kurs
Pflichtbereich

Wabhlpflichtbereich

Wabhlbereich

Aufgabenfelder

Kernkompetenzfacher

Schwerpunktfach
(Profilfach)

Fremdsprache Niveau F
Fremdsprache Niveau N
~unterbelegen”
~unterpunkten”

GFs

schriftliche Abiturpriifung

miindliche Abiturpriifung

besondere Lernleistung

Block I (erster Block)

Eingangsklasse beziehungsweise Klasse 11 am sechs-
jahrigen BG

Jahrgangsstufen 1 und 2
Qualifikationsphase

Die Qualifikationsphase ist in die Halbjahre 1 bis 4
aufgeteilt.

Unterricht in einem Fach im Zeitraum eines Halbjahrs.
Facher, die belegt werden mussen.

In der Eingangsklasse ist aus dem Wahlpflichtbereich ein
Fach verpflichtend zu belegen.

Facher, die wahlweise besucht werden konnen.

AF I sprachlich-literarisch-klinstlerisch;
AF II: gesellschaftswissenschaftlich;
AF lll: mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch

Deutsch, Mathematik

(Eines der beiden Facher muss nach Wahl des Schilers
oder der Schilerin auf erhdhtem, das andere auf
grundlegendem Anforderungsniveau besucht werden.)

Je nach Richtung beziehungsweise Schwerpunkt des Be-
ruflichen Gymnasiums ist ein sechsstiindiges verpflich-
tendes Schwerpunktfach (Profilfach) festgelegt.

- Agrarbiologie (AG)

- Biotechnologie (BTG)

- Erndhrung und Chemie (EG)

- Gesundheit und Biologie (SGGG)

- Padagogik und Psychologie (SGGS)

- Mechatronik (TGM)

- Gestaltungs- und Medientechnik (TGG)

- Informationstechnik (TGI)

-Technik und Management (TGTM)

- Umwelttechnik (TGU)

- Volks- und Betriebswirtschaftslehre (WGW)

- Internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre (WGI)
- Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt
Finanzen (WGF)

Fortgeflihrte Fremdsprache

Neu beginnende Fremdsprache

Einen Kurs mit weniger als 5 Punkten abschlie3en.
.unterbelegen”

Gleichwertige Feststellung von Leistungen:

Eine besondere Form von Leistungsnachweis; es muss
in drei Fachern jeweils eine GFS im Laufe der ersten
drei Halbjahre der Kursstufe nachgewiesen werden.

Prifung in den vier schriftlichen Prifungsfachern

Prifung im 5. Prifungsfach und gegebenenfalls in
Fachern der schriftlichen Prifung

Seminarkurs oder eine Arbeit aus einem Wettbewerb
oder einem Schilerstudium jeweils mit Dokumentation
und Kolloguium

Verrechnung von Leistungen aus den Kursen

Wichtige Begrifte:
Allgemein bildende Gymnasien
und Gemeinschaftsschulen mit Sek I1

Einfiihrungsphase

Qualifikationsphase

Kurs

Pflichtbereich

Wahlbereich

Aufgabenfelder

Leistungsfacher

Basisfacher

Klausur

GFs

~unterbelegen /
unterpunkten”

besondere Lernleistung

Block | der Gesamt-
qualifikation

Block Il der Gesamt-
qualifikation

Klasse 10 bzw. Klasse 11 (GMS)

Erste und zweite Jahrgangsstufe oder
Jahrgangsstufe 1 und 2 oder

Klassen 11 und 12 bzw.

Klassen 12 und 13 (Kurshalbjahre 1 bis 4)

Unterricht in einem Fach im Zeitraum eines
Halbjahrs

Facher, die spétestens ab der Mittelstufe besucht
wurden (zum Beispiel Deutsch, Mathematik,
Chemie).

Fécher, die nicht zum Pflichtbereich gehdren
(zum Beispiel Geologie, siehe Ziffer 2.1).

AF I: sprachlich-literarisch-kiinstlerisch;

AF II: gesellschaftswissenschaftlich;

AF 1ll: mathematisch-naturwissenschaftlich-
technisch

Flnfstindige Facher, die auf erhéhtem
Anforderungsniveau unterrichtet werden.

Drei- beziehungsweise zweistlindige Facher, die
auf grundlegendem Anforderungsniveau unterrich-
tet werden.

Klassenarbeit in der Kursstufe

Gleichwertige Feststellung von Schilerleistungen:
Eine besondere Form von Leistungsnachweis;
es missen drei GFS in jeweils verschiedenen
Fachern im Laufe der Kursstufe abgelegt werden.

Einen Kurs mit weniger als 5 Punkten abschlieRen.

Seminarkurs, Wettbewerb, Schilerstudium,
Praktikum oder ehrenamtliches Engagement
in Gremien jeweils mit Dokumentation und
Kollogquium

Leistungen aus 40 Kursen in der Qualifikations-
phase

Ergebnisse der Abiturprifung
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MINISTERIUM FUR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST



Baden-Wiirttemberg

MINISTERIUM FUR KULTUS, JUGEND UND SPORT



	Inhalt
	Impressum
	Vorwort
	Die gymnasiale Oberstufe an allgemein bildenden Gymnasien und Gemeinschaftsschulen  
	1. Die Einführungsphase
	1.1 Allgemeine Hinweise
	1.2 Informationen

	2. Die Kurswahlen

	Die gymnasiale Oberstufe an Beruflichen Gymnasien 
	Übergang in das 3-jährige Berufliche Gymnasium  

	Sonstiges
	1. Fachhochschulreife
	2. Auslandsaufenthalte

	Kurswahlbogen (Muster)
	Zeugnis (Muster)
	Wichige Begriffe

